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0. Vorbemerkung 

 

0.1 Veranlassung und Zielsetzung 

 

Gegenstand des beantragten Verfahrens zur Änderung der Linienbestimmung ist der Neubau der 

Hafenquerspange A 252. Das Vorhaben liegt in der Freien und Hansestadt Hamburg. Es beginnt 

am zukünftigen Autobahnkreuz (AK) HH-Süderelbe A 7/A 26. Es endet in Höhe des 

Autobahndreiecks (AD/AS) HH-Stillhorn an der A 1. Die Länge der zu bestimmenden Linie 

beträgt 9,57 km. 

 

Das Vorhaben A 252 – Hafenquerspange Hamburg dient dem Netzlückenschluss zwischen den 

Bundesautobahnen A 7/A 26 im Westen und der A 1 im Osten. Die neue Autobahn soll eine 

leistungsfähige West-Ost-Straßenverbindung herstellen. Neben der überregionalen Funktion im 

Autobahnnetz soll die A 252 zu einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur im Hamburger Hafen 

durch Anbindung der Umschlaganlagen und Verbesserung der Erreichbarkeit beitragen. 

 

Die Hafenquerspange ist im Juli 2005 unter der Bezeichnung A 252 durch das BMBVS bereits in 

der Linie bestimmt worden. Die Linienbestimmung erfolgte für eine Streckenführung im 

nördlichen Hafengebiet im Verlauf der vorhandenen Haupthafenroute. Diese Trasse entspricht 

nicht mehr den aktuellen Anforderungen an das Verkehrsnetz. Sie entspricht insbesondere nicht 

den neuen Rahmenbedingungen im Hamburger Hafen. Die aktuellen Prognosen zu 

Hafenumschlag und -entwicklung, die zukünftigen Schiffsgrößen im Hamburger Hafen, das 

städtebauliches Leitprojekt „Sprung über die Elbe“, die Projekte HafenCity und Spreehafen und die 

Modernisierung und Ergänzung im Hafenbahn- und Hafenstraßennetz machen eine Neubewertung 

der Linienführungen aus dem Linienbestimmungsverfahren erforderlich. Mehrere zwischenzeitlich 

durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass die  Anpassung der linienbestimmten Trasse 

an diese Randbedingungen zu einer unverhältnismäßigen Kostensteigerung führen würde.  

 

Die Neubewertung der Hafenquerspange verfolgt das Ziel, bei Berücksichtigung der neuen 

Randbedingungen eine für den Bund finanzierbare Linienführung vorzulegen. Die Beurteilung der 

Varianten in den beiden Korridoren Nord und Süd des Hafengebietes erfolgte im Rahmen einer 

Projektstudie analog zu anderen landesplanerischen Abstimmungen. Im Juni 2009 wurde in deren 

Ergebnis eine Variante im Südkorridor als die von der Freien und Hansestadt zur 

Linienbestimmung der A 252 Hafenquerspange vorgeschlagene Linie ausgewiesen. 
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Mit der Hafenquerspange werden folgende wesentliche Projektziele verfolgt: 

 

- Lückenschluss im überregionalen Bundesfernstraßennetz, 

- Bündelung des West-Ost-Verkehrs und der weiträumigen Hafenverkehre, 

- Verbesserung der Erreichbarkeit des Hamburger Hafens, 

- Gesamtwirtschaftliche Kostenvorteile und 

- Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen und der Trennwirkungen in 

innerstädtischen Wohnquartieren. 

 

Die - nunmehr im südlichen Stadtgebiet von Hamburg - zu bestimmende Linie erfüllt diese 

Projektziele. Auf dieser Grundlage ist eine Änderung der Linienbestimmung für die 

Bundesautobahn nach § 16 FStrG erforderlich. Für diesen Verfahrensweg wurde durch die 

DEGES im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg eine Antragsunterlage erarbeitet. 

 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat am 23. Februar 2010 beschlossen, die Variante 

Süd 1 dem BMVBS zur Änderung der Linienbestimmung vorzulegen. 

 

 

0.2 Bedarfsplan 

 

Im Bundesverkehrswegeplan 2003 ist die Hafenquerspange im weiteren Bedarf mit 

Planungsrecht enthalten. An das Vorhaben grenzen weitere Vorhaben der 

Bundesverkehrswegeplanung unmittelbar an, wie die 

 

- A 26 zwischen Landesgrenze Nds/HH und A 7,  Neubau, vordringlicher Bedarf, 

- A 7 Erweiterung, vordringlicher Bedarf, 

- A 1 Erweiterung, weiterer Bedarf. 

 

Weitere raumwirksame BAB-Vorhaben sind die 

 

- A 20 mit Elbquerung, Neubau, vordringlicher Bedarf, 

- A 21 mit Elbquerung, Erweiterung (teilweise Neubau), weiterer Bedarf. 

 

 

 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 6 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

0.3 Planungsverlauf 

 

0.3.1 Linienbestimmung des Jahres 2005 

 

Der Antrag auf Linienbestimmung wurde bereits 2002 von der Freien und Hansestadt Hamburg 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen eingereicht. Nach 2002 erfolgte 

eine Fortschreibung der Verkehrsprognose im Zusammenhang mit der im gleichen Zeitraum zur 

Linienbestimmung vorgelegten A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg. Mit einer überarbeiteten 

Fassung der Antragsunterlagen wurde für die A 252 Südtangente Hamburg „Hafenquerspange“ 

die Linienbestimmung im Jahr 2005 abgeschlossen und auf der Grundlage der damaligen 

Rechtslage und planerischen Randbedingungen eine Nordtrasse durch das ehemalige 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (BMVBW) als am besten geeignete 

Trasse bestimmt. 

 

0.3.2 Kostenentwicklung der zu bestimmenden Linie 

 

Die Investitionskosten der 2005 bestimmten Linie wurden unter Zugrundelegung von für 

Hamburg typischen Einheitspreisen ermittelt. Kosten von Dritten sowie Besonderheiten im 

Umfeld wurden nur teilweise berücksichtigt. Die prognostizierten Kosten der Nordtrasse beliefen 

sich zum Zeitpunkt der Linienbestimmung auf 473 Mio. €. 

 

Gemäß Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft im Jahr 2006 sollte nach der 

Linienbestimmung umgehend mit der Planung und Vorbereitung der Planfeststellung für das 

Vorhaben begonnen werden. Aufgrund der hohen Anforderungen des Bundesvorhabens im 

Hafengebiet wurden im Rahmen umfangreicher Vorplanungen im Nordkorridor 

Trassierungsmöglichkeiten vertiefend geprüft. Im Jahr 2008 wurde eine die Kosten 

fortschreibende Vorplanung auf der Grundlage der linienbestimmten Nordtrasse durchgeführt. 

Neue Planungsrandbedingungen der Stadtentwicklung und der Hafenwirtschaft sowie besser 

berücksichtigte Umfeldbedingungen flossen in die Kostenschätzung ein. Im Ergebnis der 2008 

abgeschlossenen Untersuchungen wurden die linienbestimmte Nordvariante und die unter 

Berücksichtigung neuer Randbedingungen vertretbar erscheinenden Nordvarianten erheblich 

teurer als im Rahmen des Linienbestimmungsverfahrens veranschlagt. Als Vorzugstrasse ist die 

(hier bez.) Variante Nord 1 mit einem Umfang von ca. 1,1 Mrd. € ausgewiesen worden. 
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Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg wurde Ende 2008 durch die DEGES eine 

Variantenuntersuchung mit Zielstellung einer Neubewertung der Linienführungen begonnen. Die 

Kosten für die im Südkorridor teilweise neu untersuchten Varianten wurden mit den 

Anforderungen aus Planungsrandbedingungen und den Umfeldbedingungen ergänzt. Die 

Kostenansätze wurden im Wesentlichen aus den, in 2008 teilweise bereits tiefer untersuchten, 

Nordvarianten übernommen, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Zusätzlich wurden im 

Rahmen von vertiefenden Untersuchungen zu Schwerpunktbereichen wie  

 

- Kreuzungen mit Hafenbahnen, 

- AK HH-Süderelbe (A 7/A 26 – A 252), 

- Süderelbequerung, 

- Industrie- und Hafengebiet Hohe Schaar/Reiherstieg, 

- AD Abzweig HH-Harburg (AS HH-Wilhelmsburg-Süd der A 253 - B 4/B 75) und 

- Tunnel Kornweide 

 

Kostenpräzisierungen vorgenommen.  

 

Für die zu bestimmende Linie des Südkorridors sind nunmehr Gesamtkosten in Höhe von 

754 Mio. € für den Bund zu veranschlagen. Gegenüber allen an veränderte Randbedingungen 

angepasste Nordvarianten wird eine wirkungsvolle Kostenminimierung erreicht. 

 

 

0.3.3 Neue Planungsvorgaben für eine Änderung der Linienbestimmung 

 

Die regionalen Verbände, die Stadt Hamburg und die Wirtschaft fordern, als neue planerische 

Randbedingungen für die Hafenquerspange 
 

- die aktuellen Prognosen zu Hafenumschlag und –entwicklung, 

- die zu erwartenden Schiffsgrößen, 

- das städtebauliche Leitprojekt „Sprung über die Elbe“, HafenCity und Spreehafen und  

- die Modernisierung und Ergänzung im Hafenbahn- und Hafenstraßennetz  
 

zu berücksichtigen. 

 

Die 2008 abgeschlossenen Vorplanungen zur Untersetzung der linienbestimmten Trasse führten 

zu einer deutlichen Kostensteigerung, wenn die o. g. neuen städtebaulichen Rahmenbedingungen 
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und Entwicklungen in der Hafenwirtschaft berücksichtigt werden. Ohne Berücksichtigung dieser 

planerischen Vorgaben würde die linienbestimmte Trasse die Entwicklung der Freien und 

Hansestadt Hamburg, des Wirtschaftsraumes und insbesondere der Hafenwirtschaft nachhaltig 

negativ beeinträchtigen. 

 

Auf der Basis neuer politischer Beschlüsse nach der Linienbestimmung 2005 hat die DEGES von 

Hamburgs Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) den Auftrag erhalten, technisch 

mögliche und kostengünstigere Trassenführungen im Süden des Hamburger Hafens detaillierter zu 

prüfen und eine Neubewertung der Linienführung der Hafenquerspange unter Berücksichtigung der 

neuen o. g. Randbedingungen vorzunehmen. 

 

Die Neubewertung der Trassen in beiden Korridoren - Nord und Süd - erfolgte im Rahmen einer 

Projektstudie1. Im Südkorridor wurden mehrere Linienführungen neu entwickelt. Die 

Hafenquerspange sollte dabei die Netzlücke im BAB-Netz durch direkte Anbindung an die A 7 im 

Westen und die A 1 im Osten schließen. Für die geplante Hafenerweiterung war ein Anschluss 

vorzusehen. Der Anschluss an die A 7/A 26 im Westen und die Querung der Süderelbe wurden aus 

stadtplanerischen und Stadtentwicklungsgründen im Raum Moorburg neu bewertet. Im Osten 

wurde unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen des Wohnumfeldes Kornweide die 

Verlängerung des bisherigen Südkorridors von der A 253 (HH- Wilhelmsburg-Süd) bis zur A 1 

vorgenommen. 

 

Im Rahmen der Neubewertung der A 252 Hafenquerspange erfolgte ein ausführlicher, mit der 

Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen eines Beteiligungsprozesses abgestimmter 

Variantenvergleich. Aufgrund der umfangreichen bereits durchgeführten Untersuchungen konnte 

die Anzahl der betrachtungsrelevanten Varianten für eine Neubewertung des Vorhabens östlich 

der A 7 im Rahmen der Projektstudie eingegrenzt werden. Der Variantenvergleich umfasste auch 

wieder die 2005 linienbestimmte Nordvariante, die hinsichtlich eingetretener aktueller 

Entwicklungen (in den Anschlussbereichen) angepasst und auf ein technisch und umweltseitig mit 

den Südvarianten vergleichbares Niveau gebracht wurde, und die an den neuen 

Rahmenbedingungen ausgerichtete Variante Nord 1 mit Spreehafentunnel. Aus dem 

Linienbestimmungsverfahren 2005 wurde auch die Variante Diagonale West übernommen und im 

                                                 
1  Projektstudie Hafenquerspange Hamburg 
 Neubewertung von Linienführungen unter veränderten Randbedingungen 
 INVER, SSP Consult, Kortemeier  Brokmann, KIFL 
 Juni 2009 
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westlichen Teil (Moorburg) mit den neu entwickelten Südvarianten und im östlichen Teil 

(Wilhelmsburg-Nord) mit den angepassten Nordvarianten vergleichbar gemacht.  

 

Im Juni 2009 wurde im Ergebnis der Projektstudie die Variante Süd 1 als die von der Freien und 

Hansestadt zur Änderung der Linienbestimmung der A 252 Hafenquerspange vorgesehene Linie 

vorgeschlagen. Die noch einmal neu bewertete Variante Diagonale West ist im Rahmen der 

Projektstudie ausgeschieden, da sie die Projektziele der Hafenquerspange am wenigsten erfüllt. 

Die Variante Diagonale West ist aufgrund der Beeinträchtigung der Schwerpunkträume 

Moorburg-Süd, Hohe Schaar und Spreehafen die konfliktreichste aller geprüften Varianten. Sie 

hat die geringsten projektbezogenen Bündelungs- und Entlastungswirkungen. Die bereits aus 

Umweltsicht keine Alternative darstellende Variante Diagonale West erfüllt zudem nicht die 

Zielstellung einer Kostenreduzierung im Rahmen der Neubewertung. 

 

 

In das Linienverfahren werden neben der Vorzugsvariante Süd 1 mit den Varianten Süd 2, Süd 4, 

Nord 1 und Nord linienbestimmt vier weitere auf der Stufe der Projektstudie bewertete Varianten 

eingestellt. 

 

Für die Variante Süd 1 als Vorzugsvariante für die Änderung der Linienbestimmung wurde in 

einem zusätzlichen Variantenvergleich auf der Stufe einer Vorplanung1 eine Optimierung des 

Netzschlusses mit der A 7 (AK HH-Süderelbe) durchgeführt. In der vorplanerischen Untersuchung 

wurden für 3 Varianten (nördlich bzw. südlich des Umspannwerkes verlaufend), basierend auf 

Lage- und Höhentrassierung der A 26 und HQS sowie der geometrischen Entwicklung des Kreuzes 

HH-Süderelbe, die Auswirkungen auf die die Straßenplanung beeinflussenden Parameter 

hinsichtlich ausgewählter Zielfelder untersucht und bewertet. 

 

Nach Gesamtabwägung aller Kriterien wurde, unter besonderer Würdigung von Umweltvorteilen, 

für die durchgehende Linienführung A 26 – HQS die Variante „Süd 1 Hochlage“ (nördlich 

Umspannwerk) weiter verfolgt. 

 

                                                 
1  Neubau A 252 von A 7 bis A 1 in Hamburg 
 Vorplanung zur Linienfindung der A 26/A 252 im Bereich AK HH-Süderelbe (A 7) 
 INVER, SSP Consult, Kortemeier  Brokmann, KIFL 
 Januar 2010 
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1. Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

 

1.1 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

 

1.1.1 Analyseverkehrsverhältnisse 2005  

 

Die bestehenden Verkehrsverhältnisse im Planungsgebiet werden aufbauend auf den Ergebnissen 

der Verkehrsuntersuchung1 für das Analysejahr 2005 dargestellt. 

 

Bundesautobahnen 

Gegenwärtig ergeben sich im Zuge der Bundesautobahnen A 7 mit bis zu 116.000, der A 1 mit 

bis zu 126.000, der A 255 mit bis zu 116.000 und der A 252 mit bis zu 72.000 Kfz/24 h die 

höchsten Verkehrsstärken im Planungsgebiet.  

 

Stadtteil Wilhelmsburg 

Die ausgebaute B 4/B 75 (Wilhelmsburger Reichsstraße, WBR) weist mit bis zu 55.000 Kfz/24 h 

sehr hohe Belastungen auf. Sie bündelt den Nord-Süd-Verkehr zwischen der A 252 und A 253 

und besitzt als anbaufreie Bundesstraße im Stadtteil Wilhelmsburg eine hohe städtebauliche 

Trennwirkung. Die angebaute, parallel verlaufende Georg-Wilhelm-Straße ist weniger stark 

belastet. Hohe Belastungen stellen sich dagegen im Zuge der Kornweide, der Otto-Brenner-

Straße, der Mengestraße und der Hafenrandstraße ein. Diese vier Straßenzüge fungieren alle als 

Teile umwegiger West-Ost-Verbindungen zwischen der A 7 und der A 1, verlaufen über weite 

Abschnitte am Rand von Wohnsiedlungen und haben zahlreiche plangleiche Knotenpunkte. 

 

Wohngebiet am Spreehafen 

Das Wohngebiet am Spreehafen liegt im Zuge der Harburger Chaussee, die über die Veddeler 

Zollbrücke eine Verbindung zur A 252 schafft. Sie ist mit 15.000 Kfz/24 h belastet. 

 

Stadtteil Harburg 

Im Zuge der B 73 Buxtehuder Straße/Stader Straße stellen sich mit 29.000 bis 39.000 Kfz/24 h 

hohe Verkehrsbelastungen ein. Die B 73 verläuft unmittelbar südlich des Planungsgebietes und 

stellt eine Verbindung zwischen der A 7 und der A 253 und im weiteren Verlauf der A 1 her. 

                                                 
1  Hafenquerspange Hamburg 
 Verkehrliche Wirkungen unterschiedlicher Linienführungen 
 SSP Consult 
 Juni 2009 
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Aufgrund ihrer Lage besitzt sie eine hohe Trennwirkung für die innerstädtischen Quartiere. 

Daneben stellen sich hohe Lärm- und Schadstoffbelastungen für die Anwohner ein. Parallel zur 

B 73 verlaufen die ebenfalls stark belasteten Straßenverbindungen Heimfelder Straße und 

Eißendorfer Straße. Hohe Verkehrsbelastungen stellen sich auch im Zuge der B 75 Bremer 

Straße ein. 

 

Hafen 

Unmittelbar nördlich der B 73 liegen im Zuge der Straßenverbindungen Fürstenmoordamm, 

Moorburger Straße, Seehafenstraße sowie im Zuge des Moorburger Hauptdeiches, des 

Kattwykdamms, der Hohe-Schaar-Straße und der Kornweide (Stadtteil Wilhelmsburg) weitere 

West-Ost-Verbindungen zwischen A 7 und A 1. Auch im Norden des Planungsgebietes besteht 

mit der Haupthafenroute über die Köhlbrandbrücke – Roßdamm – Veddeler Damm – Am 

Saalehafen eine Straßenverbindung in West-Ost-Richtung. Diese Route ist mit 32.000 im Zuge 

der Köhlbrandbrücke und 18.000 bis 24.000 Kfz/24 h im Zuge des Veddeler Damms belastet, 

verläuft derzeit im Zollausland und ist für den Nicht-Hafenverkehr wegen der Zollkontrollen nur 

bedingt geeignet. Hinzu kommt, dass die Leistungsfähigkeit der Verbindung infolge der 

Zollkontrollen reduziert ist. Eine weitere West-Ost-Verbindung führt ebenfalls über die 

Köhlbrandbrücke und liegt dann im Zuge der Neuhöfer Straße, der Hafenrandstraße (Stadtteil 

Wilhelmsburg), der Harburger Chaussee (Wohngebiet Spreehafen) und der Veddeler Straße. Die 

Belastungen liegen hier zwischen 9.000 und 15.000 Kfz/24 h.  

 

Zusammenfassung 

Der Nord-Süd-Verkehr im Planungsgebiet wird im Zuge der Bundesautobahnen A 1, A 7, A 252, 

A 253 sowie im Zuge der anbaufreien Bundesstraße B 4/B 75 gebündelt. Aufgrund einer 

fehlenden leistungsfähigen Verbindung in West-Ost-Richtung verteilen sich die Verkehrsströme 

zwischen der A 7 und der A 1 auf mehreren zum Teil umwegigen Routen im Planungsgebiet. 

Dadurch ergeben sich für die Stadtteile Wilhelmsburg, Harburg und das Wohngebiet Spreehafen 

hohe Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie innerstädtische Trennwirkungen. Darüber hinaus 

bestehen Erreichbarkeitsnachteile für den Hamburger Hafen sowie für den überregionalen 

Verkehr im Zuge der Autobahnen.  
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1.1.2 Prognoseverkehrsverhältnisse 2025 

 

1.1.2.1. Prognose-Bezugsfall 

 

Die Verkehrsprognose wird aufbauend auf den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung für das 

Jahr 2025 erstellt. Sie umfasst die voraussichtliche verkehrliche Entwicklung innerhalb und 

außerhalb des Untersuchungsgebietes.  

 

Die dynamische Entwicklung des Hamburger Hafens hinsichtlich des zu erwartenden 

Schwerverkehrsaufkommens wurde beispielsweise anhand einer gesonderten Abschätzung durch 

die Hamburg Port Authority (HPA) vorgenommen. Der Zuwachs im Personenquell- und -

zielverkehr wurde individuell, unter der Berücksichtigung der Beschäftigungsentwicklung und 

allgemeingültiger Erkenntnisse, abgeschätzt und liegt im Mittel bei rund 10 %. Für den Stadtteil 

Wilhelmsburg wird, unter Berücksichtigung geplanter städtebaulicher Maßnahmen (z. B. Neue 

Mitte Wilhelmsburg), in Absprache mit der Stadt Hamburg ein Anstieg des 

Verkehrsaufkommens um rund 7.000 Kfz-Fahrten/24 h prognostiziert.1 

 

Die Verkehrsprognose 2025 wird für zwei Bezugsfälle ermittelt. Der Planfall 0 berücksichtigt 

die Realisierung eines Containerterminals (CTM) im Bereich des Hafenerweiterungsgebietes 

Moorburg bis zum Prognosejahr 2025 (Grundlage für Varianten Nord, Süd 1, Süd 4). Im Planfall 

0a ist keine Hafenerweiterung enthalten (Grundlage für Variante Süd 2). 

 

Das Verkehrsnetz der Prognose-Bezugsfälle enthält alle bis zum Jahr 2025 zu erwartenden 

Netzveränderungen ohne den Neubau der Hafenquerspange. Unter Berücksichtigung der 

indisponiblen zu erwartenden Maßnahmen des Prognosehorizontes 2025 innerhalb und 

außerhalb des Untersuchungsgebietes  

 

- Ortsumgehung Finkenwerder, 

- durchgehende A 20 in Schleswig-Holstein, mit fester Elbquerung bei Glückstadt – 

Drochtersen, 

- A 26 zwischen Drochtersen und der A 7, Verknüpfung von A 26 und A 7 im AD HH-

Süderelbe, 

                                                 
1  ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, 

Neue Mitte Wilhelmsburg, Verkehrsuntersuchung auf Basis des Wettbewerbsbeitrags von Jo Coenen & Co und AgenceTer, 
Hamburg, August 2008 
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- 8-streifige Erweiterung der A 7 zwischen dem AD HH-Süderelbe und dem AD HH-Nordwest, 

6-streifige Erweiterung der A 7 nördlich des AD HH-Nordwest bis zum AD Bordesholm , 

- Neubau der A 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg mit Anschluss an die A 250 , 

- Verlegung B 4/B 75 an die Bahn, Neubau als 4-streifige Bundesstraße mit AS HH-

Wilhelmsburg-Mitte an der Rotenhäuser Straße, 

- Aufgabe der heutigen Wilhelmsburger Reichsstraße (WBR) zwischen Kornweide und 

Mengestraße und  

- 4-streifiger Ausbau der Neuländer Straße 

 

wird sich ohne den Neubau der Hafenquerspange bis zum Jahr 2025 keine Verbesserung der 

Verkehrssituation einstellen (s. Pkt. 1.1.3). Die Verkehrsbelastungen im Untersuchungsgebiet 

werden weiter ansteigen. Während die Verkehrsbündelung in Nord-Süd-Richtung im Zuge 

leistungsfähiger Straßenverbindungen verläuft, fehlt insbesondere unter Berücksichtigung der 

neuen A 26 im Westen und der A 1 im Osten eine adäquate Verbindung in West-Ost-Richtung. 

Die Folge sind Verkehrsverlagerungen in die Stadtteile Wilhelmsburg, Harburg und den 

Hamburger Hafen mit gegenüber dem Analysejahr 2005 weiter steigenden Lärm- und 

Schadstoffbelastungen, hohen Trennwirkungen und Erreichbarkeitsnachteilen. Die beiden 

Bezugsfälle 0 und 0a unterscheiden sich im Hinblick auf die Gesamtbelastungen nur 

unwesentlich. Im Einzelnen ergeben sich folgende Wirkungen: 

 

Bundesautobahnen 

Bis zum Jahr 2025 werden sich die Verkehrstärken im Zuge der Bundesautobahnen A 7, A 1, 

A 255, A 252, A 253 erhöhen. Mit bis zu 174.000 Kfz/24 h (auf der A 7) stellen sich im 

Untersuchungsgebiet erhebliche und im vorhandenen Netz kaum zu bewältigende 

Verkehrsbelastungen ein. Im Zuge der geplanten A 26 werden 48.500 Kfz/24 h erwartet. 

 

Stadtteil Wilhelmsburg 

Die B 4/B 75 erfährt eine Belastungssteigerung auf bis zu 67.200 Kfz/24 h. Der SV-Anteil liegt 

bei 20 %. Die städtebauliche Trennwirkung für den Stadtteil Wilhelmsburg wird durch die im 

Prognosejahr 2025 berücksichtigte Verlegung an die Bahn reduziert. Im Zuge der parallel zur 

B 4/B 75 liegenden Georg-Wilhelm-Straße werden mit 1.700 bis 10.200 Kfz/24 h geringere 

Verkehrsstärken erwartet. Hohe Belastungen stellen sich dagegen weiterhin im Zuge der 

Kornweide, Otto-Brenner-Straße, Mengestraße und Hafenrandstraße ein. 
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Wohngebiet am Spreehafen 

Durch die Verlegung der B 4/B 75 ergibt sich eine Verkehrsreduzierung im Zuge der Harburger 

Chaussee von 15.000 auf 11.500 Kfz/24 h. 

 

Stadtteil Harburg 

Im Zuge der West-Ost-Verbindung B 73 Buxtehuder Straße, Stader Straße steigen die 

Verkehrsstärken auf bis zu 44.500 Kfz/24 h (SV-Anteil 21 %). Damit erhöht sich sowohl die 

Trennwirkung für die Harburger Quartiere als auch die Lärm- und Schadstoffbelastung für die 

Anwohner. Auch im Zuge des Alten Postwegs und der Eißendorfer Straße ergeben sich mit 

15.900 und 12.900 Kfz/24 h und einem SV-Anteil von ca. 10 % weiterhin kritische 

Verkehrsbelastungen. Die Verkehrsstärken im Zuge der B 75 Bremer Straße steigen auf bis zu 

23.300 Kfz/24 h. 

 

Hafen 

Die im Hafengebiet liegenden West-Ost-Verbindungen erfahren einen Verkehrsanstieg. Im Zuge 

der Köhlbrandbrücke werden künftig 39.300, im Zuge des Fürstenmoordamms 20.400 und im 

Zuge des Veddeler Damms bis zu 31.300 Kfz/24 h erwartet. Diese Belastungen sind vor allem 

im Hinblick auf den hohen SV-Anteil von bis zu 55 % im vorhandenen Netz kaum zu 

bewältigen, so dass sich erhebliche Erreichbarkeitsnachteile für den Hamburger Hafen ergeben. 

 

 

1.1.2.2. Hafenquerspange (HQS) 

 

Mit Realisierung des Vorhabens werden die Verkehrsbelastungen in den Stadtteilen 

Wilhelmsburg, Harburg und dem Wohngebiet am Spreehafen deutlich abnehmen; damit einher 

geht eine Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie der Trennwirkungen der 

hoch belasteten Straßenverbindungen. Zusätzlich werden durch die neue A 252 Hafenquerspange 

die Netzstruktur und der Verkehrsablauf im Planungsgebiet deutlich verbessert.  

 

Bundesautobahnen 

Im Zuge der neuen Autobahntrasse HQS werden im Jahr 2025 mit bis zu 66.000 Kfz/24 h und 

einem SV-Anteil von 37 % hohe Bündelungswirkungen erreicht. Die Verkehrswirksamkeit der 

HQS ist gegeben. Im Zuge der Bundesautobahnen A 7, A 1, A 255, A 252 und A 253 ergeben 

sich in Abhängigkeit von der Lage der HQS unterschiedliche Verkehrszu- und -abnahmen. Die 

Vorzugsvariante Süd 1 (zu bestimmende Linie) bewirkt die stärkste Verkehrsabnahme im Zuge 
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der A 7 südlich des AK HH-Süderelbe. Hier sinken die Verkehrsbelastungen von 157.900 auf 

128.600 Kfz/24 h (-29.300 Kfz/24 h). Durch den südlichen Anschluss der HQS an die A 1 

erfährt diese zwischen der AS HH-Stillhorn und dem AK HH-Süd eine Verkehrszunahme von 

135.800 auf 155.300 Kfz/24 h. Im Zuge der geplanten A 26 steigen die Verkehrsstärken von 

48.500 auf 52.600 Kfz/24 h. 

 

Stadtteil Wilhelmsburg 

Die B 4/B 75 (WBR) erfährt durch die HQS eine Belastungsabnahme von bis zu 7.200 Kfz/24 h 

(Südvariante) und bis zu 3.800 Kfz/24h (Nordvariante), so dass die städtebauliche Trennwirkung 

für den Stadtteil Wilhelmsburg weiter reduziert wird. Im Zuge der übrigen Straßenzüge im 

Stadtteil Wilhelmsburg kommt es darüber hinaus kaum zu Veränderungen gegenüber dem 

Prognose-Bezugsfall.  

 

Wohngebiet am Spreehafen 

Die Verkehrsbelastungen im Zuge der Harburger Chaussee liegen bei 11.300 Kfz/24 h und 

werden somit durch die HQS nur unwesentlich beeinflusst. 

 

Stadtteil Harburg 

Im Zuge der West-Ost-Verbindung B 73 Buxtehuder Straße/ Stader Straße kommt es zu einer 

starken Verkehrsreduzierung. Die Verkehrsstärken sinken um 6.400 Kfz/24h (Nordvarianten) 

und um 10.400 Kfz/24h (Süd 1). Damit werden sowohl die Trennwirkung für die Harburger 

Quartiere als auch die Lärm- und Schadstoffbelastung für die Anwohner reduziert. Auch im 

Zuge des Alten Postwegs und der Eißendorfer Straße ergibt sich mit 14.100 und 11.400 Kfz/24 h 

eine Belastungsreduzierung.  

 

Hafen 

Auch die im Hafengebiet liegenden West-Ost-Verbindungen erfahren teilweise erhebliche 

Verkehrsreduzierungen. Im Zuge der Köhlbrandbrücke sinken die Verkehrsstärken von 39.300 

auf 27.500, im Zuge des Fürstenmoordamms von 20.400 auf 6.300 und im Zuge des Veddeler 

Damms von 31.300 auf 27.500 Kfz/24 h. Diese Belastungsreduzierung verbessert vor allem im 

Hinblick auf den hohen SV-Anteil die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens. 
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1.1.3 Zusammenfassende Übersicht 

 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zur Entwicklung der Verkehrsverhältnisse vom 

Analysejahr 2005 zum Prognosejahr 2025 ohne und mit dem Neubauvorhaben Hafenquerspange 

(Prognose-Bezugsfall und Vorzugsvariante Süd 1). 
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Übersicht zur Verkehrsentwicklung (DTVw in Kfz/24 h) 

Straße Querschnitt Analyse 2005  
 

Prognose 
2025  

(ohne HQS) 

Vorzugs-
variante  

Süd 1 

Bundesautobahnen 

A 7 nördlich der Anschlussstelle HH-Waltershof (Elbtunnel) 116.000 159.500 162.100 

A 7 nördlich des “geplanten” AK HH-Süderelbe (A 7 – A 26) 103.000 173.600 175.600 

A 7 südlich des “geplanten” AK HH-Süderelbe (A 7 – A 26)  157.900 128.600 

A 7 südlich der Anschlussstelle HH-Moorburg 86.000 134.600 128.600 

A 26 westlich der A 7 - 48.500 52.600 

A 1 zwischen Anschlussstelle HH-Stillhorn und AK HH-Süd 126.000 135.800 155.300 

A 1 östlich des AK HH-Süd 117.000 133.800 137.800 

A 255 zwischen AK HH-Süd und Einmündung A 252 100.000 128.200 129.200 

A 255 nördlich der Einmündung A 252 116.000 140.400 143.200 

A 252 östlich der Anschlussstelle HH-Georgswerder 72.000 81.500 74.000 

A 253 südlich der Anschlussstelle HH-Wilhelmsburg-Süd  80.500 87.500 

Stadtteil Wilhelmsburg 

B 4/B 75 Wilhelmsburger Reichsstraße1 55.000 62.800 bis 
67.200 

58.100 bis 
60.000 

 Georg-Wilhelm-Straße (nördl. Kornweide)  1.700 bis 
10.200 

1.800 bis 
10.000 

 Mengestraße  10.000 9.500 

 Otto-Brenner-Straße  14.700 14.900 

 Hafenrandstraße 9.000 10.500 8.700 

 Kornweide 16.000 15.400 16.400 

Wohngebiet am Spreehafen 

 Harburger Chaussee 15.000 11.500 11.300 

Stadtteil Harburg 

B 73 Buxtehuder Straße, Stader Straße 29.000 bis 
39.000 

28.400 bis 
44.500 

17.700 bis 
34.100 

B 75 Bremer Straße  20.900 bis 
23.300 

19.200 bis 
22.500 

 Bremer Straße (zwischen Krummholzberg und Hohe Straße)  9.800 9.700 

 Eißendorfer Straße  12.900 11.400 

 Heimfelder Straße/Alter Postweg  14.500 bis 
15.900 

14.100 bis 
15.300 

Hafen 

 Köhlbrandbrücke 32.000 39.300 27.500 

 Veddeler Damm 18.000 bis 
24.000 

25.700 bis 
31.300 

20.200 bis 
27.500 

 Kattwykdamm 8.000 8.400  

 Fürstenmoordamm  20.400 6.300 

 Moorburger Straße/Moorburger Bogen  15.400 bis 
22.300 

8.000 bis 
15.300 

1 Bis zum Prognosejahr Verlegung an die Bahn 
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1.2 Lage im Straßennetz und raumordnerische Bedeutung 

 

Lage im Straßennetz 

Das Planungsgebiet liegt südlich der Norderelbe und wird im Westen durch die A 7 und im 

Osten durch die A 1/A 255 begrenzt. Die Abbildung zeigt die Lage des Planungsgebiets im 

Großraum Hamburg und die wichtigsten übergeordneten Straßen.  

 

 

Abbildung: Lage des Planungsgebiets im Großraum Hamburg 

 

Im Raum Hamburg sind die Autobahnen überwiegend radial auf das Stadtgebiet ausgerichtet. 

Von Nordwest nach Südwest sind dies die A 23, A 7, A 1 (A 21), A 24, A 25, A 7 (A 250), A 1. 

In Richtung Westen wurde mit dem Bau der A 26 (Stade) begonnen. Die Realisierung der A 26 
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ist wegen der Anbindung an die A 7 südlich der Elbe von erheblicher Bedeutung für die in 

Richtung Osten führende A 252. 

 

Die B 4/B 75 (Wilhelmsburger Reichsstraße, WBR) durchquert das Planungsgebiet in Nord-Süd-

Richtung. Im Norden ist diese über die A 252/A 255 mit dem Stadtzentrum verbunden und mit 

der A 1 verknüpft, im Süden führt sie als A 253 durch den Stadtteil Harburg. 

 

In West-Ost-Richtung führen die Straßenverbindungen im Planungsraum über die Süderelbe. Im 

nördlichen Teil des Planungsraums sind dies die Köhlbrandquerung und die Haupthafenroute 

(HHR) mit Zollstellen bzw. Straßenverbindungen am Nordrand von Wilhelmsburg. Im südlichen 

Teil wird die Verbindung über die Kattwykbrücke (Hubbrücke), die Hohe Schaar und die 

Kornweide hergestellt. In Harburg wird die West-Ost-Verbindung im Süden über die B 73 

hergestellt. 

 

Raumordnerische Bedeutung 

Als neue West-Ost-Verbindung schließt die A 252 Hafenquerspange Hamburg (HQS) eine 

Netzlücke mit überregionaler Verbindungsbedeutung. Sie verknüpft die europäisch bedeutsamen 

Verkehrswege A 7 im Westen und A 1 im Osten und schließt damit den „Autobahnhalbring“ im 

Süden Hamburgs. 

 

Der überregionalen Verbindungsbedeutung wird die Wiederaufnahme der Untersuchungen mit 

einer Neubewertung der Linienführungen im Rahmen der vorgesehenen Linienänderung 

insbesondere dadurch gerecht, dass der in die Bewertung erweitert einzustellende Südkorridor 

eine direkte Verbindung zur A 1 im Osten (im Gegensatz zum Nordkorridor über die 

A 252/A 255) herstellt. 

 

Mit ihrer überregionalen Netzfunktion und ihrer Lage südlich vom Stadtzentrum im Hafengebiet 

ist die neue A 252 HQS die einzige West-Ost-Autobahn im Stadtgebiet. 

 

Die Region Hamburg ist aufgrund ihrer verkehrsgeografischen Lage und der Bedeutung für die 

Hafenwirtschaft in besonderem Maße von Verkehrszunahmen betroffen. Ein leistungsfähiges 

Straßennetz ist unabdingbare Voraussetzung zur Vermeidung von Engpässen und negativen 

Umweltauswirkungen. Die HQS ist aufgrund dessen in der Verkehrsentwicklungsplanung der 

Stadt Hamburg unter raumordnerischen Gesichtspunkten enthalten. Sie ist im gemeinsam mit 

den Nachbarländern betriebenen Regionalen Entwicklungskonzept ausgewiesen. 
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Durch die HQS wird eine verbesserte Auslastung der Kapazität des Fernstraßennetzes in diesem 

Raum erwartet. Dies betrifft insbesondere die West-Ost-Beziehung, die zurzeit umwegig geführt 

wird. Damit verbunden sind Fahrzeiteinsparungen für den Wirtschaftsverkehr. Durch eine 

zusätzliche Netzspange ergeben sich Möglichkeiten für Alternativrouten bei Störfällen bzw. 

grundlegend zur Netzbeeinflussung. Darüber hinausgehend wird in Teilen des Stadtgebietes der 

Verkehr stadtgerechter, indem Durchgangsverkehre, insbesondere Lkw-Verkehre, auf die HQS 

verlagert werden. Damit verbunden sind Verringerungen von Lärm- und 

Luftschadstoffbelastungen auf einigen Stadtstraßen und die Verbesserung der 

Verkehrssicherheit. 

 

Schleswig-Holstein und Niedersachsen erwarten als regionale Wirkung Verbesserungen der 

Verkehrsbeziehungen zwischen Entwicklungsräumen im Westen und im Osten von Hamburg. 

 

Durch die HQS werden weiträumige Hafenverkehre auf Autobahnen gebündelt. Die 

Erreichbarkeit des Hamburger Hafens für den überregionalen und Hinterlandverkehr wird 

verbessert. Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandortes verbessert. 

 

 

1.3 Verkehrs- und Streckencharakteristik 

 

1.3.1 Verkehrscharakter 

 

Im Zuge der HQS werden sich im Prognosejahr 2025 Verkehrsbelastungen von bis zu 66.000 

Kfz/24 h einstellen. Der Schwerverkehrsanteil ist mit 32 bis 37 % außergewöhnlich hoch. 

 

Da die HQS dem Netzlückenschluss zwischen den Bundesautobahnen A 1 und A 7 sowie zur 

geplanten A 26 dient, besitzt sie eine hohe Bedeutung für die im Zuge der BAB verlaufenden 

Durchgangsverkehre. Darüber hinaus stellt sie durch ihre Anschlussstellen eine wichtige 

Verbindung zum Hamburger Hafen dar. Die große Bedeutung der Neubautrasse für die Quell-/ 

Zielverkehre des Hamburger Hafens spiegelt sich in dem außergewöhnlich hohen 

Schwerverkehrsanteil wieder.  
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1.3.2 Streckencharakter 

 

1.3.2.1. Beschreibung 

 

Gegenwärtig gibt es keine direkte West-Ost-Verbindung zwischen der A 7 und der A 1. 

Zwischen den Autobahnen sind mehrere umwegige Routen möglich, die entweder über weite 

Abschnitte am Rand von Wohnsiedlungen verlaufen oder deren Leistungsfähigkeit durch 

plangleiche Knotenpunkte und/oder infolge der Zollkontrollen im Hafen stark eingeschränkt ist. 

Im Planungsgebiet mögliche Routen führen über die: 

 

- Kornweide - Otto-Brenner-Straße – Mengestraße – Hafenrandstraße, 

- Fürstenmoordamm - Moorburger Straße – Seehafenstraße, 

- Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm - Hohe-Schaar-Straße - Kornweide, 

- Haupthafenroute Köhlbrandbrücke – Roßdamm – Veddeler Damm – Am Saalehafen, 

- Köhlbrandbrücke - Neuhöfer Straße - Hafenrandstraße - Harburger Chaussee (Wohngebiet 

Spreehafen) - Veddeler Straße, 

- Buxtehuder Straße – Stader Straße (B 73). 

 

Ausbaumöglichkeiten, die durch die bestehende Bebauung stark eingeschränkt sind, wurden 

bereits ausgeschöpft.  

 

Eine Verbesserung der Verkehrsqualität und der Verkehrssicherheit ist nur durch eine 

leistungsfähige, anbaufreie Autobahnverbindung zu erwarten. Dadurch wird gleichzeitig die 

Erschließungsqualität des Hamburger Hafens und die Erschließungs- und Aufenthaltsqualität in 

den Stadtteilen Wilhelmsburg und Harburg wesentlich verbessert. 

 

 

1.3.2.2. Straßenkategorie und Entwurfsklasse 

 

Die im Netz als A 252 vorgesehene Hafenquerspange (HQS) liegt im Zuge einer 

Verbindungsfunktionsstufe (VFS) II – überregionale Verbindung. Sie gehört damit zur 

Straßenkategorie AS II. Sie liegt teils innerhalb bebauter Gebiete. Die HQS ist zur Widmung als 

BAB vorgesehen. Für die Überregionalautobahn wird die Entwurfsklasse (EKA) 1 B abgeleitet. 
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Gestaltungsmerkmale 

Die HQS ist als Überregionalautobahn zu gestalten. Für die vorgesehene Bundesautobahn ist die 

Wegweisung blau. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist für diese Kategorie i. d. R. nicht 

vorgesehen. In Anbetracht der teilweisen Führung innerhalb bebauter, wenngleich eher 

unempfindlicher Gewerbe- und Industriegebiete ist der Betrieb mit einer Geschwindigkeit von 

120 km/h unrealistisch; voraussichtlich ist auf längeren Abschnitten oder insgesamt die 

Geschwindigkeit mit 80 km/h festzulegen. Mit diesem Geschwindigkeitsniveau wird bezüglich 

der Umfeldbedingungen abschnittsweise Anforderungen einer Stadtautobahn entsprochen. 

 

Die Entwurfselemente müssen sich nach den Zwangspunkten aus der Industriebebauung und 

Hafenwirtschaft sowie der anderweitigen Infrastruktur richten. Die Knotenpunktabstände, die 

regelgerecht nicht über 5 km betragen können, entsprechen auch eher den Anforderungen einer 

Stadtautobahn. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gesamtlänge zwischen A 7 und A 1 maximal 

9 km beträgt. In Anbetracht der Funktion im Netz und der Prognoseverkehrsbelastung sind 

dennoch die Querschnittsforderungen einer Überregionalautobahn mit dem Regelwert 

umzusetzen. Wesentlich ist dabei eine 4+0 – Verkehrsführung für den Arbeitsstellenbereich. 

Diese wiederum ist unter Beachtung der Bauwerksausbildung (Brücken und Tunnel auf längeren 

Abschnitten) noch gesonderten Betrachtungen zu unterziehen. 

 

Geschwindigkeit 

In Anbetracht der abschnittsweisen Trassierung der A 252 deutlich unter den Grenzwerten einer 

Überregionalautobahn wird die Geschwindigkeit mit 80 km/h festgelegt. Dies wird auch dadurch 

nicht geändert, dass auf Abschnitten teilweise großzügigere Trassierungsparameter verwendet 

werden können, die ein höheres Geschwindigkeitsniveau gewährleisten; die Streckenlänge ist für 

eine teilweise Erhöhung der Geschwindigkeit auf 100 ... 120 km/h zu kurz. Zur Festlegung des 

Geschwindigkeitsniveaus tragen auch die Prognoseverkehrsbelastung, die zu einer weitgehenden 

Auslastung des Querschnitts führt, und unter deren Berücksichtigung auch die 

Längsneigungsverhältnisse im Zusammenhang mit der Süderelbequerung bei. Auch 

Sicherheitsgründe bei der Befahrung der Hochbrücke über die Süderelbe (Windverhältnisse) und 

besondere Sicherheitsanforderungen des Tunnels Kornweide führen letztendlich zur Festsetzung 

einer Geschwindigkeit auf 80 km/h. 
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Querschnitt 

Als Regelquerschnitt kommt in einem Verkehrsstärkebereich bis ca. 72.000 Kfz/24 h der RQ 31 

zur Anwendung. Dieser Querschnitt wird auch aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den 

Nordvarianten (dort RQ 31) verwendet. 

 

 

Regelquerschnitt der Autobahn RQ 31 

 

Auf Brücken entspricht der Regelquerschnitt einem RQ 31 B. In Tunneln wird der 

Regelquerschnitt 31 t (ohne Seitenstreifen mit Nothaltebuchten nach RAA) vorgesehen.  

 

 

Regelquerschnitt RQ 31 B auf Brückenbauwerken 

 

 

Regelquerschnitt 31 t (nach RAA) in Tunneln 

 

Auf Brücken ist damit grundsätzlich eine 4+0 – Verkehrsführung möglich; diese ist bei deutlich 

über 30.000 Kfz/24 h auch zwingend. Im Tunnelabschnitt Kornweide (Vorzugslinie) sollte, da 

die Verkehrsbelastung auf diesem Streckenabschnitt bei Weitem nicht 50.000 Kfz/24 h erreicht, 

auf einen breiteren Querschnitt mit Seitenstreifen (zum Nothalt) verzichtet werden; eine 4+0 – 

Verkehrsführung ist im Tunnel ohnehin nicht erreichbar. Für einen Tunnel im Bereich 

Spreehafen (Variante Nord 1) wäre in Abwägung mit Sicherheitsbelangen ggf. ein breiterer 

Tunnelquerschnitt (s.u.) mit Seitenstreifen vorzusehen. 
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Regelquerschnitt 31 T (nach RAA) in Tunneln der Nordvarianten 

 

 

Linienführung 

 

Lageplan 

Für die EKA 1 B ergibt sich ein Mindestradius R = 720 m bei einer Mindestlänge von 75 m. Der 

Mindestradius wird teilweise bei Zwangslagen unterschritten. Als Orientierungswert für 80 km/h 

wird aus Sichtgründen und wegen der fast ausschließlichen Trassierung auf Ingenieurbauwerken 

R = 400 m festgelegt (zum Vergleich EKA 3: R = 280 m). 

 

Höhenplan 

Als max. Längsneigung ist für die EKA 1 B ein Wert von 4,5 % zulässig. In Anbetracht der 

Verkehrsstärke von über 66.000 Kfz/24 h und des Schwerverkehrsanteils würden bei einer 

vergleichsweisen Stadtautobahntrassierung (nach EKA 3 mit max. 6 %) Zusatzfahrstreifen 

unabdingbar werden. Im Zusammenhang mit der notwendigen relativ engen Lagetrassierung, 

insbesondere im Querungsbereich der Wasserwege (Süderelbe), ist eine Überlagerung mit hohen 

Längsneigungen aus Sicherheitsgründen unzweckmäßig. Die Längsneigung wird insofern auf ca. 

4,0 % orientiert. 

 

Die Mindesthalbmesser der Kuppen mit 10.000 m und Wannen mit 5.700 m können mit 

Ausnahme der Süderelbequerung eingehalten werden. Bei den Kuppen im Bereich der 

Hochbrücken (80 km/h) wird auf H = 5.000 m orientiert. Im Weiteren müssen die EKA-1-B-

Grenzwerte wegen gehäufter Zwangslagen durch Kreuzungen mit anderen Verkehrswegen 

teilweise ausgenutzt werden. 

 

Auf Brücken wird eine Mindestlängsneigung von 0,7 % eingehalten. In Verwindungsbereichen 

gilt eine Längsneigung s �  1,0 %. 

In Tunneln ist eine max. Längsneigung von 2,5 bis 3% anzustreben.  
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Querneigung und Straßenflächengestaltung 

Die max. Schrägneigung beträgt 9 %. Die Höchstquerneigung ist auf 6 % begrenzt. Bei Radien 

über 3.200 m (1.050 m für EKA 3, 80 km/h) kann zur Vermeidung von Verwindungsbereichen 

eine negative Querneigung angeordnet werden. 

 

Die Festsetzung der Querneigung sollte in Abschnitten mit Zwangslagen (auf 

Ingenieurbauwerken) bei dem vorgesehenen Geschwindigkeitsniveau von 80 km/h abweichend 

von der EKA-1-Festlegung erfolgen. Auf Brücken wird die Querneigung auf 5,0 % begrenzt. 

Daraus ergibt sich insofern ein Mindestradius von 400 m für Brücken. 

 

Knotenpunkte 

Die Festlegung der EKA 1 B führt bei der Knotenpunktgestaltung zu angemessenen Systemen 

und Knotenpunktformen sowie bei der Festlegung der Einzelelemente zu ausreichenden Längen 

und Abständen. Durch die Anwendung dieses Prinzips werden stadtautobahngerechte Lösungen 

wie nacheinander liegende Ausfahrten vermieden. Damit wird neben der notwendigen 

Querschnittsausbildung auch in den Knotenpunktbereichen dem Charakter einer 

Überregionalautobahn mit positiven Wirkungen auf Fahrkomfort und Verkehrsablauf 

entsprochen, auch wenn bei der Trassierung der freien Strecke aus unterschiedlichen Gründen 

teilweise Grenzwertunterschreitungen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen ggf. auf der 

gesamten Streckenlänge erforderlich sind. 

 

Autobahnkreuz (AK) und Autobahndreieck (AD) 

Die HQS führt von der A 7 im Westen in Richtung A 1 im Osten. Im Westen an der A 7 ergibt 

sich je nach Variante ein Kreuzungspunkt bzw. ein Versatz mit der geplanten A 26 westlich der 

A 7. Die Zuführung auf die A 1 im Osten verläuft über einen Abschnitt der vorhandenen 

A 252/A 255 im Bereich der AS HH-Georgswerder bis zum AK HH-Süd (Nordkorridor) oder 

über die Kornweide zur AS HH-Stillhorn (Südkorridor). 

 

Dementsprechend wird an der A 7 zur Anbindung der HQS ein Autobahnknotenpunkt als AD 

(Nordvarianten: AD HH-Waltershof) oder als AK in Verlängerung der A 26 (Südvarianten: AK 

HH-Süderelbe) erforderlich. Bei den südlich von Moorburg verlaufenden Varianten liegt das 

AK HH-Süderelbe nah an der vorhandenen AS HH-Moorburg der A 7, diese wird im Zuge der 

A 252 verlegt. Für die Varianten des Nordkorridors besteht die Besonderheit darin, dass die 

vorhandene AS HH-Waltershof der Haupthafenroute umgebaut und in das neue AD integriert 
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werden muss, da Regionalverkehre von/zur A 7 weiterhin abgewickelt werden müssen und die 

Haupthafenroute weiterhin erreichbar bleiben muss. 

 

Bei den Nordvarianten ergibt sich im östlichen Netzanschluss (noch vor der A 1) an der B 4/B 75 

(verlegte Wilhelmsburger Reichsstraße, WBR) als Autobahnknotenpunkt ein AD. 

 

Bei den Südvarianten wird im Bereich der vorhandenen AS HH-Stillhorn ein AD zur Anbindung 

an die A 1 erforderlich. Die vorhandene AS muss umgebaut und in das neue AD integriert 

werden. Die Regionalverkehre werden auch hier weiter abgewickelt. 

 

Anschlussstellen (AS) 

Zwischen der West- und der Ostanbindung an die Straßen des Fern- und Überregionalverkehrs 

liegen noch eine AS (Nordvarianten) oder ein bis zwei AS (Südvarianten). Diese sind 

insbesondere für die Hafenanbindung von Bedeutung. Bei den Nordvarianten handelt es sich um 

die AS HH-Steinwerder unmittelbar neben der Haupthafenroute. 

 

Im Südkorridor wird bei allen Varianten die AS HH-Hohe Schaar (zuk. HH-Hafen) vorgesehen. 

Je nach Variante und Höhengestaltung der A 252 unmittelbar östlich der A 7 werden zusätzlich 

auch noch eine AS HH-Moorburg (aufgrund des Knotenpunktsabstands an der A 7 verlegt an die 

A 252) oder eine AS HH-Altenwerder angelegt. In Wilhelmsburg-Süd ist im Bereich des 

Autobahn-Abzweigs Harburg (nur Autobahnrelation A 252 West – A 253 Süd) keine AS, d. h. 

kein Übergang zum nachgeordneten Netz, vorgesehen. Die vorhandene AS Wilhelmsburg-Süd 

bleibt für die durchgehende A 253/verlegte WBR in allen Relationen erhalten. Damit wird 

Forderungen der Stadt Hamburg zur Vermeidung von zusätzlichen Durchgangsverkehren in 

Wilhelmsburg entsprochen.  

 

Ansonsten werden in allen Anschlüssen (AK/AD und AS) sämtliche Relationen berücksichtigt. 

Auf Grund der teilweise schwierigen Zwangslagen ergeben sich fast überall Sonderformen der 

Knotenpunkte. Besondere Sicherheitsrisiken bestehen indes nicht. 
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2. Darstellung der zu bestimmenden Linie (Variante Süd 1) 

 

2.1 Linienführung 

 

 

 

 

2.1.1 Verlauf der Trasse 

 

Anfangs- und Endpunkt der Trasse 

Die Variante Süd 1 beginnt an der A 7 nördlich der bestehenden AS HH-Moorburg im Bereich 

des mit der A 26 neu zu errichtenden AK und endet an der A 1 im Bereich des geplanten 

AD/AS HH-Stillhorn. 

 

Länge der Trasse 

Die Variante Süd 1 hat eine Länge von 9,57 km. Als Folgemaßnahme wird, wegen der 

Aufhebung der AS HH-Moorburg (A 7), auf einer Länge von 1,9 km ein Ausbau des 

Moorburger Hauptdeiches/ Moorburger Bogens von der verlegten AS HH-Moorburg (A 252) in 

Richtung Moorburg und bis östlich der AS HH-Heimfeld (vor B 73) erforderlich. 

 

Beschreibung des Verlaufs der Trasse 

Die Variante nimmt im neu untersuchten Südkorridor eine südliche Lage ein. 

 

Die Variante Süd 1 beginnt nördlich der vorhandenen AS HH-Moorburg (wird verlegt) an der 

A 7 in Verlängerung der geplanten A 26 (Stade). Unmittelbar nach dem geplanten AK HH-

Süderelbe schwenkt die Trasse in Richtung Südosten, um die Ortslage Moorburg südlich zu 

umgehen. Südlich von Moorburg erfolgt die Anbindung des Fürstenmoordammes (AS HH-
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Moorburg verlegt). Von dort verläuft die Hafenquerspange (HQS) unmittelbar östlich von 

Moorburg über das Hafengelände in Richtung Nordosten, zunächst als Vorland- dann als 

Hochbrücke. Vor der Süderelbe wird die HQS zwischen Kattwykbrücke und Kraftwerk 

Moorburg (im Bau) eingeordnet. Die Süderelbe wird auf einer Hochbrücke mit 53 m Höhe und 

voraussichtlich in zwei Bögen Richtung Osten gequert. Im Weiteren führt Variante Süd 1 auf der 

Vorlandbrücke, anschließend auf einer Hochstraße nach Osten in einen Rechtsbogen zum 

Kattwykdamm. In dem folgenden Rechtsbogen wird die AS HH-Hohe Schaar angeordnet. Die 

Trasse schwenkt dann in Richtung Süden und folgt in Parallellage dem Verlauf der Hohe-

Schaar-Straße auf einer Hochstraße. Die Trassierung wird hier von den vorhandenen 

Gleisanlagen der Hafenbahn vorgegeben. Westlich der Reiherstiegschleuse orientiert sich 

Variante Süd 1 wieder in Richtung Osten, quert den Reiherstieg im Bereich der Schleuse und 

verläuft dann auf der Hochstraße zwischen der Kornweide und der Hafenbahn bis zur Querung 

der Georg-Wilhelm-Straße. Östlich der Georg-Wilhelm-Straße wird die HQS abgesenkt und 

unterquert im Weiteren nacheinander die verlegte WBR, die Hafenbahnanbindung an die DB, 

die Gleisanlagen der DB selbst und die Kornweide. Im Bereich der Kornweide liegt die HQS im 

Tunnel unmittelbar unter der Stadtstraße, da auf der Nord- und auf der Südseite Wohnbebauung 

angrenzt. Östlich der Otto-Brenner-Straße wird das Tunnelende erreicht. Im Weiteren führt die 

HQS in einem Trog unmittelbar nördlich der Kornweide, damit die Stadtstraße ihre 

Verbindungs- und Erschließungsfunktion aufrechterhalten kann. Die Hafenquerspange wird mit 

einer Trompetenlösung im Bereich der vorhandenen AS HH-Stillhorn an die A 1 angebunden. 

Sie wird dabei unter der A 1 unterführt. Die an der A 1 in Richtung Norden befindliche 

Autobahn-Raststätte Stillhorn wird aufgegeben.  

 

 

2.1.2 Angestrebte Trassierungsgrenzwerte 

 

Die Ableitung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale entspricht den Vorgaben. Eine 

Unterschreitung von Grenzwerten ist bei Variante Süd 1 nicht erforderlich.  

 

 

2.1.3 Flächenbedarf 

 

Es wird eine Gesamtfläche von 53,6 ha in Anspruch genommen. 
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2.1.4 Überschlägige Kostenangaben 

 

Die Gesamtkosten der Variante Süd 1 betragen 754 Mio. € für den Bund. Darüber hinaus trägt 

die Freie und Hansestadt Hamburg 30 Mio. € für Kreuzungsbeteiligungen. 

 

Am westlichen Baubeginn treffen drei Maßnahmen der Bundesfernstraßen im Bereich der A 7 

zusammen: 

 

- der Neubau der A 26 (vordringlicher Bedarf) 

- die achtstreifige Erweiterung der A 7 (vordringlicher Bedarf) 

- der Neubau der Hafenquerspange A 252 

 

Im Rahmen einer vertiefenden Vorplanung zur Linienfindung der A 26/A 252 im Bereich 

AK Süderelbe (A 7) wurden, in Erwartung der kurzfristigen Realisierung der A 26, Bauzustände 

für einen zwischenzeitlichen Anschluss der A 26 an die A 7 geprüft: 

Vorzugslösung ist der Anschluss der A 26 an die A 7 als AD mit Provisorien im Rampensystem. 

Die AS HH-Moorburg (A 7) bleibt mit ihrer Netzwirkung vorläufig in Betrieb. (siehe Bild 

unten). Das AD stellt die erste Stufe des zukünftigen Autobahnkreuzes Süderelbe dar. In 

Anbetracht des Planungsfortschritts der A 26 wird diese Stufe in jedem Fall erforderlich. 

Diese Lösung ist wegen der großen Verkehrsmengen lediglich für einen zeitlich begrenzten 

Zwischenzustand vertretbar.  

 

Sollte jedoch der zeitnahe Ausbau zum AK nicht möglich sein, könnte die Anbindung der A 26 

auf Grund der verkehrsstarken West-Nord-Relation nicht -wie im Bild unten dargestellt- für den 

Endausbau erfolgen, sondern müsste für einen länger dauernden Zwischenzustand in Form einer 

linksliegenden Trompete angeschlossen werden. Deren Hauptrampe ist im Endzustand nicht 

erforderlich. An Mehrkosten sind dafür ca. 2 Mio. € zu veranschlagen. 

 

Nachteile sind im Wesentlichen: 

 

- Provisorien und mehrfache Umbauten im Bereich der A 7  

- Rückbau des Provisorium linksliegende Trompete 

- Wiederholte Verkehrsraumeinschränkungen der hoch belasteten A7 

- eine zu dichte Anschlussstellenfolge auf der A7 
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1.Baustufe des AK Süderelbe (AD A 7/A 26) 
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Kreuzungen mit Hafenbahnen 

Im Verlauf der Variante Süd 1 ergeben sich Kreuzungen mit vorhandenen und geplanten 

Anlagen der Hafenbahn: 

 

- vorhandene Waltershofer Bahn und Einschleifung Direktverbindung Richtung Harburg 

(westlich der A 7, betrifft A 26, indirekt A 252), 

- neue Direktverbindung der Hafenbahnen (A 7 nördlich vorh. AS HH-Moorburg, betrifft 

Ausbau A 7 im Zusammenhang mit AK HH-Süderelbe A 26/A 252), 

- neue Altenwerder Bahn (östlich der A 7), 

- vorhandene und geänderte Kattwykbahn, 

- neue Direktverbindung zum Seehafenbahnhof im Bereich der Anschlussstrecke der AS HH-

Moorburg verlegt. 

 

Darüber hinausgehend ist vorgesehen, die AS HH-Hohe Schaar (zuk. HH-Hafen) an den mit der 

Hafenbahn höhenfrei gemachten Kattwykdamm anzuschließen. Über diesen von der Stadt 

Hamburg vorzubereitenden Anschluss erfolgt die Anbindung der HQS an die Hohe-Schaar-

Straße. 

 

Die Kreuzungen mit Hafenbahnen im Bereich der Hochbrücken erfordern vrs. keine 

Vereinbarungen zur Kostenteilung. Hier sind lediglich weitere technische Abstimmungen zur 

Koordinierung der Planungen erforderlich. 

 

Im Rahmen der noch vorzunehmenden Kreuzungsvereinbarungen wird sich eine Gesamt-

Kostenbeteiligung der Freien und Hansestadt Hamburg in Höhe von ca. 30 Mio. € ergeben. 

Darin enthalten sind auch anteilige Kosten für die Verlegung der AS HH-Moorburg (11 Mio. €), 

da die vorgesehene Anbindung der HQS im Bereich des vorhandenen Moorburger Hauptdeiches 

durch die kreuzende neue Direktverbindung der Hafenbahnen aus dem Seehafenbahnhof 

umfangreich umverlegt werden muss1. 

 

 

                                                 
1 Neubau der A 252 von A 7 bis A 1 in Hamburg – Hafenquerspange - 

Variantenuntersuchung Folgemaßnahme AS HH-Moorburg 
INVER 
Stand: 30.September 2009  

 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 32 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

2.2 Zwangspunkte 

 

- bestehende A 7 am Bauanfang / geplante A 26, 

- Hafenbahnanlagen östlich der A 7 (nur Höhenzwangspunkt), 

- Ortslage Moorburg (nur Lagezwangspunkt), 

- mögliches Hafenerweiterungsgebiet Moorburg (nur Lagezwangspunkt), 

- Moorburger Hauptdeich, AS HH-Moorburg verlegt (nur Höhenzwangspunkt), 

- Kraftwerk Moorburg (nur Lagezwangspunkt), 

- Näherung Kattwykbrücke (nur Lagezwangspunkt), 

- Süderelbe, 

- Kattwykdamm (mit Hochwasserschutzdamm) und südlich gelegene Raffinerie, 

- bestehende und geplante Hafenbahnanlagen im Bereich Kattwykdamm, 

- Hohe-Schaar-Straße (mit Hochwasserschutzdamm) und Hafenbahnanlagen westlich des 

Reiherstiegs, 

- Reiherstieg/Reiherstiegschleuse, 

- Hafenbahn/Kornweide östlich des Reiherstiegs (dazwischen liegende Bebauung wird 

abgebrochen), 

- A 253 / verlegte WBR (B 4/75), 

- Vermeidung von Flächeneingriffen in Wilhelmsburg- Süd aufgrund der igs/IBA 2013 (nur 

Lagezwangspunkt), 

- Kornweide (Lage- und Höhenzwangspunkt), 

- Otto-Brenner-Straße (Lage- und Höhenzwangspunkt), 

- Bebauung Stillhorn (nur Lagezwangspunkt), 

- A 1 am Bauende (südl. mit Elbbrücke, nördl. mit T/R-Anlage Stillhorn, wird aufgegeben). 

 

 

2.3 Weitere technische Einzelheiten 

 

Prägendes Bauwerk der Variante Süd 1 ist die Süderelbebrücke mit ca. 530 m Länge. Im 

Weiteren verbleibt bis zur Georg-Wilhelm-Straße die Trasse auf Hochstraßen und wird im 

Bereich Kornweide in Tunnel- und Troglagen (bis A 1) geführt. 
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Folgende Großbauwerke sind vorgesehen: 

Variante Süd 1 Lage/Beschreibung Länge [m] Lichte Höhe [m] 

Großbrücken Süderelbe 530 53 

Vorlandbrücken  1.670 10...40 

Hochstraßen (ohne Rampen)  2.574 6…10 

Tunnel Kornweide 650 - 

Trog Kornweide 
Altenwerder Bahn 

1.480 
270 

- 

 

Die Höhe für die Süderelbebrücke ergibt sich aus Schifffahrtsanforderungen der HPA für den 

Bereich der Süderelbe außerhalb der Container-Terminals bis in den Hafen Harburg (entspricht 

der Hubhöhe der bestehenden Kattwykbrücke). 

 

Die Gestaltungen der Süderelbebrücke1 und des Tunnels Kornweide2 als maßgebende und 

kostenintensive Bauwerke der HQS sind Gegenstand von vertiefenden Studien. Aus 

konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen können sich hier noch weitere Präzisierungen 

ergeben. Die Linienführung im Bereich der Süderelbe ist mit HPA bezüglich des Neubaus der 

Kattwyk-Eisenbahnbrücke und der heranführenden Straßen und Hafenbahnen sowie nautischen 

Aspekten abgestimmt. 

 

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen 

Noch westlich der A 7 kreuzt Variante Süd 1 die Freileitungen von Vattenfall. Diese müssen auf 

Grund der Höhenlage der A 26/A 252 umgehängt werden (betrifft indirekt HQS-Planung). 

Weitere bekannte und zu beachtende Leitungen: 

- Freileitungen im Näherungsbereich Kraftwerk Moorburg 

- Rohrleitungen östlich der Süderelbe im Bereich Kattwykdamm 

- Freileitung westlich der Reiherstiegschleuse 

- Versorgungsleitungen Bereich Kornweide 

 

 

                                                 
1 Projektstudie Hafenquerspange Hamburg 

Vertiefende Studie zur Süderelbequerung 
GRASSEL Beratende Ingenieure Bauwesen 
21. Oktober 2009 
 

2  Projektstudie Hafenquerspange Hamburg 
Vertiefende Studie zum Tunnel Kornweide 
IMS Ingenieurgesellschaft mbH 
Vorabzug 30.11.2009 
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2.4 Knotenpunkte 

 

Bei Variante Süd 1 werden die folgenden 5 Knotenpunkte vorgesehen:  

Knotenpunkte Gestaltung Bedeutung 

AK HH-Süderelbe Autobahnkreuz als 
abgewandeltes Kleeblatt 
mit zügiger Führung 

- Anschluss A 7 
- Verlängerung geplante A 26 
- Hafenanbindung 

AS HH–Moorburg 
(verlegt) 

Anschlussstelle als sym. 
halbes Kleeblatt 

- Anschluss Hafenerweiterungsgebiet 
- Anschluss Fürstenmoordamm/Heimfeld/Harburg 
- Hafenanbindung 

AS HH-Hohe Schaar Anschlussstelle als 
Sonderform 

- Anschluss Hafen Süd 
- Anschluss Nord-Süd-Verb./Haupthafenroute 

AS HH-Wilhelmsburg-
Süd (A 253 Abzweig 
Harburg) 

Autobahndreieck nur mit 
Relation West - Süd 

- Anschluss A 253/Harburg nach Westen 
- kein Anschluss verlegte B 4/75/Wilhelmsburger 
Reichsstraße 

AD/AS HH-Stillhorn Autobahndreieck mit 
integrierter 
Anschlussstelle 

- Anschluss A 1 
- Verbindung nach HH Zentrum 
- Erreichbarkeit Kornweide über AS HH-Stillhorn 
   von A 1 aus gewährleistet 

 

Begründung der Anordnung 

Mit dem AK HH-Süderelbe (A 7/A 26 – A 252) erfolgt der Netzschluss der Bundesautobahnen 

am Beginn der Baustrecke im Westen, mit dem AD HH-Stillhorn (A 1/A 252) am Ende der 

Baustrecke im Osten. Bei beiden Autobahnknotenpunkten erfolgt der Übergang zu den höher 

kategorisierten Verbindungen mit kontinentalen und großräumigen Verbindungsfunktionen. 

 

Die weiteren 3 Knotenpunkte (2 AS und 1 Abzweig) sichern die Erreichbarkeit des Hamburger 

Hafens. Die Knotenpunkte werden durch die Verkehrsnachfrage begründet: 

 

AS Kreuzende Straße [Kfz/24 h] 
(SV-Anteil) 

Zufluss/Abfluss A 252 [Kfz/24 h] 

HH–Moorburg (verlegt) Nord:  6.400 (4.890) 

  1.250 

Süd:  18.900 (7340) 

Rampen Nord:   5.100 

 

Rampen Süd:  17.600  

gesamt   22.700  
   20 % v. A 252 

HH-Hohe Schaar Nord:  14.900 (8.280) 

  600 

Süd:  8.100 (3.860) 

 

gesamt:  21.900  
   21 % v. A 252 

HH-Wilhelmsburg-Süd (A 253 
Abzweig Harburg) 

Süd:  68.700 Kfz/24 h gesamt:  18.850  
   39 % v. A 252 (West) 
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Für die an die HQS angeschlossenen Straßen (Spalte 2 „Kreuzende Straße“) sind die 

Verkehrsströme untereinander stehend in der Reihenfolge Nord Gesamt/ durchgehender Verkehr 

der Straße/ Süd Gesamt angegeben. Der sehr geringe Anteil an durchgehendem Verkehr auf den 

gekreuzten Straßen sowie der hohe Anteil des Abbiegeverkehrs bestätigen die verkehrsgünstige 

Lage der AS. 

 

Gestaltung 

Das AK HH-Süderelbe ist als abgewandeltes Kleeblatt mit Direktrampen in Nord-Ost-Richtung 

vorgesehen1. Aufgrund der Näherung des AK HH-Süderelbe (A 7) zur vorhandenen AS HH-

Moorburg im Süden muss diese an der A 7 entfallen und das nachgeordnete Netz an die HQS mit 

der neuen AS HH-Moorburg angeschlossen werden2. 

 

Das AK HH-Süderelbe ist, auf Grund des Planungsfortschrittes der A26, stufenweise zu 

realisieren. Eine erste Stufe sieht den Anschluss der A 26 an die A 7 als AD HH-Süderelbe vor. 

In diesem Rahmen ist, wie bereits im laufenden Vorentwurf (BMVBS, Gesehenvermerk) 

vorgesehen, eine Erweiterung der 6-streifigen A 7 südlich um Verflechtungsstreifen zur 

Erhöhung der Kapazität erforderlich. In einem zweiten Schritt wird, mit Realisierung der HQS, 

eine Erweiterung des AD zum AK HH-Süderelbe erforderlich.  

 

Die AS HH-Moorburg  wird mit einem halben Kleeblatt an den Moorburger Hauptdeich 

angeschlossen. Dafür muss die vorhandene AS HH- Moorburg an der A7 (südlich des 

zukünftigen Anschlusses der A 26) aufgrund der Näherung zum AK HH-Süderelbe entfallen. 

 

Die AS HH-Hohe Schaar (zuk. HH-Hafen) wird aufgrund von Lage- und Höhenzwangspunkten 

als Sonderform einer Parallelrampenlösung vorgesehen. Die Anbindung erfolgt über ein 

Zwischengeschoss unter der HQS und über dem vorh. Kattwykdamm direkt an die Hohe-Schaar-

Straße. Über die Hohe-Schaar-Straße werden die Nord-Süd-Verkehre des Hafens abgewickelt. 

                                                 
1 Neubau der A 252 von A 7 bis A 1 in Hamburg 

Vorplanung zur Linienfindung der A 26/1 252 im Bereich der AK HH-Süderelbe (A 7) 
INVER, SSP Consult, Kortemeier Brokmann, KIFL 
Januar 2010 
 

2  Neubau der A 252 von A 7 bis A 1 in Hamburg – Hafenquerspange 
Variantenuntersuchung Folgemaßnahme AS HH-Moorburg 
INVER 
Stand: 30. September 2009 
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Die Verlegung des Kattwykdammes erfolgt durch die Stadt Hamburg im Rahmen der 

Höhenfreimachung zur Hafenbahn. 

 

An der Kreuzung der HQS mit der A 253 bzw. B 4/75 (WBR) erfolgt eine abweichende Lösung. 

Der Abzweig HH-Wilhelmsburg-Süd sieht nur eine Verknüpfung der HQS in West-Süd-

Relation mit der A 253 (AD) vor. Über eine Tangentialrampe erfolgt der Anschluss von der HQS 

in Süd-Richtung. Von der A 253 führt in Westrichtung eine halbdirekte Rampe (Überflieger). 

Eine Verbindung der HQS zum nachgeordneten Netz ist nicht vorgesehen. Die vorhandenen 

Anschlussrampen (halbes symmetrisches Kleeblatt) zum Anschluss der Kornweide an die A 253 

bzw. der verlegten B 4/75 bleiben bestehen. 

 

Die Verbindung zwischen der HQS West und der verlegten B 4/75 Nord ist zur Sicherstellung 

von gewünschten Entlastungseffekten auf das gesamte Stadtgebiet Wilhelmsburg und zur 

Vermeidung weiterer Verkehrszunahmen auf der vorh. A 252 Nord nicht vorgesehen. 

 

In Anbetracht des unmittelbar im Anschluss folgenden AD/AS HH-Stillhorn (unter 2 km, mit 

Abdeckung aller Relationen der Autobahnen und im nachgeordneten Netz) würden sich bei 

einem Vollanschluss erhebliche Unterschiede in der Verkehrsnachfrage der Rampen ergeben. 

Die Relation Süd-Ost ist untergeordnet. In Anbetracht der Kosten für zusätzliche 

Kreuzungsbauwerke und für die Anbindung an den Tunnel Kornweide sind diese Rampen 

wirtschaftlich uneffektiv; sie werden deshalb nicht berücksichtigt.  

 

Die Kosten eines Vollanschlusses der HQS an der A 253 würden im Abschnitt Reiherstieg bis 

Tunnelportal Kornweide ca. 220 Mio. € betragen. Zu der vorgesehenen Lösung -in diesem 

Abschnitt ca. 73 Mio. €- mit Abzweig der Relation West-Süd (A 253) ergäbe sich eine 

Kostensteigerung in Höhe von ca. 150 Mio. €. Diese ist wegen der geringen verkehrlichen 

Wirkungen (s. Projektziele) wirtschaftlich nicht vertretbar. 

 

Im AD/AS HH-Stillhorn  wird der Anschluss der HQS an die A 1 als Dreieck mit links liegender 

Trompete ausgebildet. Innerhalb des AD werden ebenfalls die Rampen zum Anschluss der A 1 

an das nachgeordnete Straßennetz in Stillhorn integriert. Innerhalb der komplett im Norden der 

HQS liegenden Rampen wird die Autobahnmeisterei in allen Richtungen angebunden. Aufgrund 

der Bebauungssituation der Kornweide und der in Richtung A 1 Süd nahen Süderelbebrücke ist 

eine indirekte Führung des Verkehrsstromes von der HQS West in Richtung A 1 Süd 
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erforderlich. Damit verbunden ist eine günstige regionale Anbindungsmöglichkeit für die HQS 

an die Kornweide (AS). 

 

2.5 Beeinflussung anderer Verkehrsplanungen sowie sonstiger raumbedeutsamer 

Planungen 

 

Hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung im Raum der Trassenführung 

sind der Masterplan mit dem „Sprung über die Elbe“ und die HafenCity zu beachten. Diese 

Entwicklungen betreffen auch den Bereich Spreehafen. Auch hier sind weitere städtebauliche 

Entwicklungen vorgesehen. Die Variante Süd 1 beeinflusst diese Planungen nicht. 

 

Mit diesen Entwicklungen verbunden sind die Planungen für die Ausstellungsflächen der 

Internationalen Gartenschau und der Internationalen Bauausstellung (igs/IBA) 2013 in 

Wilhelmsburg. Variante Süd 1 grenzt an diese Planungen an, führt aber zu keiner 

Konfliktsituation. 

 

Im gesamten Trassenkorridor sind Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des 

Hafenbahnnetzes vorgesehen. 

 

Im Bereich Moorburg liegt die Erweiterungsfläche für das Hafengebiet. Ein möglicher Terminal 

mit seeschiffstiefem Wasser wird durch die Trassierung nicht beeinträchtigt. Ein Anschluss im 

Hafenerweiterungsgebiet ist möglich. Durch den Entfall der Anschlussstelle an der A 7 ist 

zusätzlich der Ausbau von der verlegten AS HH-Moorburg zur B 73 erforderlich. 

 

2.6 Einflüsse auf die Umwelt 

 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (s. Band 2 des vorliegenden Antrags auf Änderung 

der Linienbestimmung) werden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG 

prognostiziert und bewertet. Nachfolgend werden für die Variante Süd 1 nur die wesentlichen, 

entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen innerhalb der einzelnen Schutzgüter dargestellt. 

Weiterführende Angaben sind der Unterlage 6.2 und der UVS (Band 2) und den ergänzenden 

Fachbeiträgen (Band 3) zu entnehmen. 
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Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Variante Süd 1 

Schutzgut Auswirkungen Süd 1 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

·  Betroffenheit von Wohnfunktionen im südlichen und nordöstlichen 
Teil von Moorburg sowie am nördlichen Rand von Bostelbek 

·  Betroffenheit von landschaftsbezogenen Erholungsfunktionen in 
Moorburg, u.a. Beeinträchtigung des 2. Grünen Rings 

·  Im Bereich Kornweide kleinräumige Betroffenheit von 
Erholungsfunktionen und Wohnfunktionen; durch den Tunnel 
Kornweide und die anschließende Troglage bis zur A 1 ist die 
Trassenführung dort in Bezug auf das Schutzgut Menschen bereits 
umweltoptimiert, so dass der Bereich innerhalb dieses Schutzgutes 
nicht als entscheidungserheblicher Konfliktschwerpunkt angesehen 
wird. 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

·  Natura 2000-Verträglichkeit: voraussichtlich keine Betroffenheit 
(im Bereich der Süderelbquerung bauzeitliche Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung erforderlich wegen der funktionalen 
Bedeutung der  Süderelbe für die FFH-Gebiete an Ober- und 
Unterelbe) 

·  Artenschutzrechtliche Konflikte: Betroffenheit von Wiesenvögeln 
und weiteren Brutvögeln sowie von Moorfrosch und Fledermäusen 
südlich Moorburg, Betroffenheit von Wiesenvögeln und 
Moorfrosch im Bereich Kornweide, Konflikte planerisch lösbar, 
jedoch mehrere Ausnahmeverfahren für Vogelarten  mit 
Alternativenprüfungen erforderlich 

·  dauerhafter Verlust von geschützten Biotopen südl. von Moorburg, 
insbesondere Biotopkomplexen, kleinflächig auch entsprechende 
Auswirkungen im Bereich der Hohen Schaar und im Bereich der 
Kornweide (Betroffenheit voraussichtlich ca. 2 ha im Bereich des 
Baukörpers und zusätzlich > 5 ha baubedingt) 

Boden ·  Betroffenheit von Moorböden südlich von Moorburg 

·  Betroffenheit von Flussmarsch im Bereich der Kornweide 

Wasser ·  Betroffenheit des Wettern- und Grabensystem im Süden von 
Wilhelmsburg, insbesondere im Abschnitt Kornweide, mit der 
Betroffenheit der Gewässer sind Umwelt-Risiken verbunden, z. B. 
Gewässerverunreinigungen und dauerhafte Strukturveränderungen 

·  im Bereich des Tunnels Kornweide ggf. Beeinflussung des 
Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der 
Fließrichtung) und hohe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-
Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere 
Bodenschichten (z. B. bei Bauwerksgründungen) 

·  voraussichtlicher Verlust eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens 
südlich von Moorburg (Tiefbrunnen der Hamburger Wasserwerke) 

Klima und Luft ·  Verlust lokalklimatisch wirksamer Freiflächen mit 
Ausgleichsfunktionen für Wohngebiete (Moorburg und 
Wilhelmsburger Süden) 

Landschaft ·  Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Bereich Moorburg 

·  im Bereich Kornweide aufgrund der Troglage bereits optimiert 

·  die neue Süderelbequerung wird nicht bewertet da es sich um ein 
stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 39 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

Schutzgut Auswirkungen Süd 1 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

·  in geringem Umfang Betroffenheit von Bodendenkmalen in 
Moorburg und ggf. Betroffenheit von einem erkannten Denkmal in 
Stillhorn  

 

Die Südvarianten unterscheiden sich untereinander vor allem bezüglich der Trassenführung im 

Bereich Moorburg. Im weiteren Verlauf von der Hohen Schaar bis zur A 1 gleichen sich die 

Linienführungen der Südvarianten.  

 

 

2.7 Einflüsse auf die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG 

 

Für die Beurteilung der zu erwartenden Lärmsituation ist die Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) maßgebend. Da es sich um einen Straßenneubau im Sinne § 1 handelt, ist für die 

angrenzenden, schutzbedürftigen Gebiete die Einhaltung der in § 2 aufgeführten, 

gebietsabhängigen Immissionsgrenzwerte nachzuweisen. Bei Überschreitung der 

Immissionsgrenzwerte sind aktive (straßenseitige) bzw. passive (gebäudeseitige) 

Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. 

 

Isophonenberechnungen auf der Basis eines dreidimensionalen Rechenmodells haben ergeben, 

dass in den Bereichen Moorburg (Nordost und Süd), Bostelbek (Nord) und Wilhelmsburg (Süd) 

die Wohngebiets-Immissionsgrenzwerte nicht vollständig eingehalten werden können. Der 

Immissionsgrenzwert 59 dB(A) Tag wird voraussichtlich für ca. 10 Einwohner und der 

Immissionsgrenzwert 49 dB(A) Nacht für ca. 240 Einwohner überschritten. Es sind aktive 

und/oder passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Für die Beurteilung der zu erwartenden Luftschadstoffsituation ist die Verordnung über 

Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) maßgebend. Für die einzelnen 

Schadstoffe muss nachgewiesen werden, dass die Gesamtbelastungen (Summe aus Vor- und 

Zusatzbelastung) die zugehörigen Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Bei 

Überschreitung der Immissionsgrenzwerte sind Maßnahmen zur Minderung der Entstehung 

und/oder Ausbreitung der Luftschadstoffkonzentrationen vorzusehen. 

 

Grobabschätzungen nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02), 

geänderte Fassung 2005 haben ergeben, dass für die Einhaltung der maßgebenden 

NO2-Grenzwerte 40 mg/m3 (Jahresmittelwert) und 200 mg/m3 (1h-Mittelwert bei maximal 18 
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Überschreitungen pro Jahr) in Abhängigkeit von der Streckenführung und der abschnittsweise 

unterschiedlichen Prognose-Verkehrsdaten folgende Mindestabstände von der HQS erforderlich 

sind: 

Streckenführung Mindestabstände zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für NO2 

Freie Strecke/Hochlage ca. 15 - 30 m 

Troglage ca. 10 m 

 

Entlang der Streckenabschnitte mit Lärmschutzanlagen ist eine Reduzierung der 

Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. In den Portalbereichen des Tunnels Kornweide sind 

(ohne zusätzliche Fortluftabsaugung) höhere Luftschadstoffbelastungen zu verzeichnen.  

 

 

Da sich in den kritischen Bereichen keine Schutzwürdigkeiten (zum Beispiel Wohnhäuser) 

befinden, entstehen keine Betroffenheiten. Spezielle Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Schadstoffentstehung bzw. -ausbreitung sind voraussichtlich nicht erforderlich. 
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3. Untersuchte Varianten 

 

3.1 Variante Süd 2 

 

3.1.1 Linienführung 

 

 

Verlauf der Trasse 

 

Anfangs- und Endpunkt der Trasse 

Die Variante Süd 2 beginnt an der A 7 nördlich der Anschlussstelle HH-Moorburg im Bereich 

des mit der A 26 neu zu errichtenden AK und endet an der A 1 im Bereich des geplanten 

AD/AS HH-Stillhorn. 

 

Länge der Trasse 

Die Variante Süd 2 hat eine Länge von 8,41 km. Folgemaßnahmen werden nicht erforderlich. 

 

Beschreibung des Verlaufs der Trasse 

Die Variante nimmt im Südkorridor eine nördliche Lage ein. 

 

Die Variante Süd 2 beginnt nördlich der vorhandenen AS HH-Moorburg an der A 7 in 

Verlängerung der geplanten A 26 (Stade). Sie orientiert sich im Kreuzungsbereich mit der A 7 

nach Nordosten, um das Dorfgebiet Moorburg auf einer Aufschüttung (Hochwassersicherung) 

nördlich zu umgehen. Nördlich von Moorburg wird die AS HH–Altenwerder angeordnet, die 

nach Norden in Richtung Container Terminal Altenwerder orientiert wird. Von dort verläuft die 

Hafenquerspange (HQS) in gestreckter Linienführung über eine Vorlandbrücke in Richtung 

Süderelbe/ Kattwykbrücke und überquert dabei den Drewer Hauptdeich. Im weiteren Verlauf in 
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Richtung Osten quert Variante Süd 2 die Süderelbe auf einer Hochbrücke mit 53 m lichter Höhe. 

Unmittelbar östlich der Süderelbe schwenkt die Variante Süd 2 auf die Trasse der Variante Süd 1 

ein und verläuft im Weiteren analog.  

 

Angestrebte Trassierungsgrenzwerte 

Die Ableitung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale entspricht den Vorgaben. Eine weitere 

Unterschreitung von Grenzwerten wird bei Variante Süd 2 vermieden.  

 

Flächenbedarf 

Es wird eine Gesamtfläche von 47,8 ha in Anspruch genommen. 

 

Überschlägige Kostenangaben 

Die Gesamtkosten für Variante Süd 2 betragen 737 Mio. €. Der Anteil des Bundes beträgt 

727 Mio. €. 

 

 

3.1.2 Zwangspunkte 

 

- bestehende A 7 am Bauanfang / geplante A 26 

- Dorfgebiet Moorburg (nur Lagezwangspunkt) 

- Altenwerder Hauptdeichlinie und Deichstraßen 

- AS HH-Altenwerder (nur Höhenzwangspunkt) 

- Wendestelle Altenwerder in Süderelbe (freihalten) 

- Süderelbe 

- Näherung Kattwykbrücke 

- Rohrleitungen östlich der Süderelbe (nur Lagezwangspunkt) 

- Industriebebauung östlich der Süderelbe 

- Hafenbahnanlagen östlich der Süderelbe  

- Kattwykdamm (mit Hochwasserschutzdamm) und südlich gelegene Raffinerie 

- Hohe-Schaar-Straße (mit Hochwasserschutzdamm) und Hafenbahnanlagen westlich des 

Reiherstiegs 

- Reiherstieg/Reiherstiegschleuse 

- Hafenbahn/Kornweide östlich des Reiherstiegs (dazwischen liegende Bebauung wird 

abgebrochen) 

- A 253 / verlegte B 4/75 
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- Vermeidung von Flächeneingriffen in Wilhelmsburg-Süd aufgrund der IGS/IBA 2013 

(Lagezwangspunkt) 

- Kornweide (Lage- und Höhenzwangspunkt) 

- Otto-Brenner-Straße (Lage- und Höhenzwangspunkt) 

- Bebauung Stillhorn (nur Lagezwangspunkt) 

- bestehende A 1 am Bauende (südlich mit Elbbrücke, nördlich mit T/R-Anlage Stillhorn wird 

aufgegeben) 

 

 

3.1.3 Weitere technische Einzelheiten 

 

Prägendes Bauwerk der Variante Süd 2 ist die Süderelbebrücke mit vrs. 570 m Länge. Bis zur 

Georg-Wilhelm-Straße verbleibt die Trasse auf Hochstraßen und wird im Bereich Kornweide in 

Tunnel- und Troglagen (bis A 1) geführt. 

 

Folgende Großbauwerke sind vorgesehen: 

Variante Süd 2 Lage/Beschreibung Länge [m] Lichte Höhe [m] 

Großbrücken Süderelbe 570 53 

Vorlandbrücken  1.560 10…40 

Hochstraßen (ohne 
Rampen) 

 2.580 6…10 

Tunnel Kornweide 650 - 

Trog Kornweide 1.480 - 

 

Besonderheiten der Trassierung 

Es liegen keine Besonderheiten vor.  

 

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen 

Noch westlich der A 7 kreuzt Variante Süd 2 die Freileitungen von Vattenfall. Diese müssen auf 

Grund der Höhenlage der A 26/A 252 umgehängt werden (nicht Bestandteil der HQS). 

 

Weitere bekannte und zu beachtende Leitungen: 

- Gas-Düker nördlich der Kattwykbrücke 

- Rohrleitungen östlich der Süderelbe im Bereich Kattwykdamm 

- Freileitung westlich der Reiherstiegschleuse 

- Versorgungsleitungen Bereich Kornweide 
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3.1.4 Knotenpunkte 

 

Bei Variante Süd 2 werden die folgenden 5 Knotenpunkte vorgesehen:  

Knotenpunkte Gestaltung Bedeutung 

AK HH-Süderelbe Autobahnkreuz als 
abgewandeltes Kleeblatt 
mit zügiger Führung 

- Anschluss A 7 
- Verlängerung geplante A 26 
- Hafenanbindung 

AS HH–Altenwerder Anschlussstelle als 
Trompete  

- Anschluss CTA 
- Hafenanbindung 

AS HH-Hohe Schaar Anschlussstelle als 
Sonderform 

- Anschluss Hafen Süd 
- Anschluss Nord-Süd-Verb./Hafenhauptroute 

AS HH-Wilhelmsburg-Süd 
(A 253 Abzweig Harburg) 

Autobahndreieck nur mit 
Relation West - Süd 

- Anschluss A 253/Harburg nach Westen 
- kein Anschluss verlegte B 4/75/Wilhelmsburg 
 

AD/AS HH-Stillhorn Autobahndreieck mit 
integrierter Anschlussstelle 

- Anschluss A 1 
- Verbindung nach HH Zentrum 
- Erreichbarkeit Kornweide über AS HH-Stillhorn 
   von A 1 aus gewährleistet 

 

Das AK HH-Süderelbe wird als abgewandeltes Kleeblatt mit Direktrampen in Nord-West-

Richtung ausgebildet. Im Gegensatz zu Variante Süd 1 kann der Anschluss HH-Moorburg an der 

A7 erhalten bleiben.  

 

Die AS HH-Altenwerder wird im Bereich der Aufschüttung als Trompete angeschlossen. Der 

nördliche Teil wird aus Platzgründen mit Parallelrampen vorgesehen. Die Orientierung des 

gesamten Anschlusses erfolgt nach Norden zum CTA. 

 

Die AS HH-Hohe Schaar wird (analog Variante Süd 1) aufgrund von Lage- und 

Höhenzwangspunkten als Sonderlösung vorgesehen. Die Anbindung erfolgt über ein 

Zwischengeschoss unter der HQS und über dem Kattwykdamm direkt an die Hohe-Schaar-

Straße. 

 

Der Abzweig HH-Wilhelmsburg-Süd (A 253) wird analog Variante Süd 1 vorgesehen.  

 

Das AD/AS HH-Stillhorn wird analog Variante Süd 1 vorgesehen. 
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3.1.5 Beeinflussung anderer Verkehrsplanungen sowie sonstiger raumbedeutsamer 

Planungen 

 

Hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung im Raum der Trassenführung 

sind der Masterplan mit dem „Sprung über die Elbe“ und die HafenCity zu beachten. Diese 

Entwicklungen betreffen auch den Bereich Spreehafen. Auch hier sind weitere städtebauliche 

Entwicklungen vorgesehen. Die Variante Süd 2 beeinflusst diese Planungen nicht.   

 

Mit diesen Entwicklungen verbunden sind die Planungen für die Ausstellungsflächen der 

Internationalen Gartenschau und der Internationalen Bauausstellung (igs/IBA) 2013 in 

Wilhelmsburg. Variante Süd 2 grenzt an diese Planungen an, führt aber voraussichtlich zu keiner 

Konfliktsituation. 

 

Im gesamten Trassenkorridor sind Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des 

Hafenbahnnetzes vorgesehen. 

 

Variante Süd 2 berücksichtigt nicht die Erweiterungsoptionen der Hafenwirtschaft. Eine spätere 

Erweiterung des Hafens mit einem Containerterminal (CTM) ist ausgeschlossen. Ein Anschluss 

ist nur im Bereich des Containerterminals Altenwerder möglich. 

 

Wegen des ähnlichen Streckenverlaufs im Südkorridor und der Übereinstimmung östlich der 

Hohen Schaar entsprechen die weiteren Beeinflussungen Variante Süd 1. 

 

 

3.1.6 Einflüsse auf die Umwelt 

 

Mit der Variante Süd 2 lassen sich naturschutzfachliche Konflikte südlich von Moorburg 

vermeiden. Allerdings ist auch die Variante Süd 2 aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht 

konfliktfrei und würde für einzelne Arten auch artenschutzrechtliche Ausnahmen erfordern. Die 

Auswirkungen auf Wohnfunktionen konzentrieren sich bei dieser Variante im Vergleich zur 

Süd 1 auf den nördlichen Teil von Moorburg. Der 2. Grüne Ring im Süden von Moorburg ist bei 

dieser Variante nicht betroffen. 
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Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Variante Süd 2 

Schutzgut Auswirkungen Süd 2 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

·  Betroffenheit von Wohnfunktionen im nördlichen Teil von 
Moorburg  

·  Im Bereich Kornweide kleinräumige Betroffenheit von 
Erholungsfunktionen und Wohnfunktionen; durch den Tunnel 
Kornweide und die anschließende Troglage bis zur A 1 ist die 
Trassenführung dort in Bezug auf das Schutzgut Menschen bereits 
umweltoptimiert, so dass der Bereich innerhalb dieses Schutzgutes 
nicht als entscheidungserheblicher Konfliktschwerpunkt angesehen 
wird. 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

·  Natura 2000-Verträglichkeit: voraussichtlich keine Betroffenheit 
(im Bereich der Süderelbquerung bauzeitliche Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung erforderlich wegen der funktionalen 
Bedeutung der  Süderelbe für die FFH-Gebiete an Ober- und 
Unterelbe) 

·  Artenschutzrechtliche Konflikte: Betroffenheit von Wiesenvögeln 
und weiteren Brutvögeln nördlich Moorburg, Betroffenheit von 
Wiesenvögeln und Moorfrosch im Bereich Kornweide, Konflikte 
planerisch lösbar, jedoch für Wiesenvögel Ausnahmeverfahren mit 
Alternativenprüfungen erforderlich 

·  dauerhafter Verlust von geschützten Biotopen (Betroffenheit 
voraussichtlich ca. 1 ha im Bereich des Baukörpers und zusätzlich 
> 3 ha baubedingt) 

Boden ·  Betroffenheit von Flussmarsch im Bereich der Kornweide 

Wasser ·  Betroffenheit des Wettern- und Grabensystem im Süden von 
Wilhelmsburg, insbesondere im Abschnitt Kornweide, mit der 
Betroffenheit der Gewässer sind Umwelt-Risiken verbunden, z. B. 
Gewässerverunreinigungen und dauerhafte Strukturveränderungen 

·  im Bereich des Tunnels Kornweide ggf. Beeinflussung des 
Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der 
Fließrichtung) und hohe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-
Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere 
Bodenschichten (z. B. bei Bauwerksgründungen) 

Klima und Luft ·  Verlust lokalklimatisch wirksamer Freiflächen mit 
Ausgleichsfunktionen für Wohngebiete (Moorburg und 
Wilhelmsburger Süden) 

Landschaft ·  im Bereich Kornweide aufgrund der Troglage bereits optimiert 

·  die neue Süderelbequerung wird nicht bewertet da es sich um ein 
stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

·  in geringem Umfang Betroffenheit von Bodendenkmalen in 
Moorburg und ggf. Betroffenheit von einem erkannten Denkmal in 
Stillhorn  
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3.1.7 Einflüsse auf die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG 

 

Isophonenberechnungen auf der Basis eines dreidimensionalen Rechenmodells haben ergeben, 

dass in den Bereichen Moorburg (Nord) und Wilhelmsburg (Süd) die Wohngebiets-

Immissionsgrenzwerte nicht vollständig eingehalten werden können. Der Immissionsgrenzwert 

59 dB(A) Tag wird voraussichtlich für ca. 90 Einwohner und der Immissionsgrenzwert 49 dB(A) 

Nacht für ca. 210 Einwohner überschritten. Es sind aktive und/oder passive 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

 

Grobabschätzungen nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02), 

geänderte Fassung 2005 haben ergeben, dass für die Einhaltung der maßgebenden 

NO2-Grenzwerte 40 mg/m3 (Jahresmittelwert) und 200 mg/m3 (1h-Mittelwert bei maximal 18 

Überschreitungen pro Jahr) in Abhängigkeit von der Streckenführung und der abschnittsweise 

unterschiedlichen Prognose-Verkehrsdaten folgende Mindestabstände von der HQS erforderlich 

sind: 

 

Streckenführung Mindestabstände zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für NO2 

Freie Strecke/Hochlage ca. 15 - 30 m 

Troglage ca. 10 m 

 

Entlang der Streckenabschnitte mit Lärmschutzanlagen ist eine Reduzierung der 

Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. In den Portalbereichen des Tunnels Kornweide sind 

(ohne zusätzliche Fortluftabsaugung) höhere Luftschadstoffbelastungen zu verzeichnen.  

 

 

Da sich in den kritischen Bereichen keine Schutzwürdigkeiten (zum Beispiel Wohnhäuser) 

befinden, entstehen keine Betroffenheiten. Spezielle Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Schadstoffentstehung bzw. -ausbreitung sind voraussichtlich nicht erforderlich. 
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3.2 Variante Süd 4 

 

3.2.1 Linienführung 

 

 

Verlauf der Trasse 

 

Anfangs- und Endpunkt der Trasse 

Die Variante Süd 4 beginnt (analog Variante Süd 2) an der A 7 nördlich der Anschlussstelle HH-

Moorburg in Verlängerung der A 26 und endet an der A 1 im Bereich des geplanten AD/AS HH-

Stillhorn. 

 

Länge der Trasse 

Die Variante Süd 4 hat eine Länge von 8,40 km. Folgemaßnahmen werden nicht erforderlich. 

 

Beschreibung des Verlaufs der Trasse 

Die Variante Süd 4 hat hinsichtlich der Lage fast den gleichen Trassenverlauf wie Variante 

Süd 2. Im Unterschied hierzu berücksichtigt die Variante Süd 4 die Hafenerweiterung Moorburg 

(CTM); dadurch verläuft die Variante in diesem Bereich geringfügig nördlicher, deutlich 

gestreckter und wesentlich höher. 

 

 

Die Variante Süd 4 beginnt nördlich der vorhandenen Anschlussstelle HH-Moorburg an der A 7 

in Verlängerung der geplanten A 26 (Stade). Unmittelbar nach dem geplanten AK HH-Süderelbe 

schwenkt die Trasse in Richtung Nordosten und zieht in der Höhe an, um das CTM mit einer 

Hochstraße/ Hochbrücke (72 m) weitgehend nördlich zu umgehen bzw. zu überqueren. Im 

Weiteren verläuft die HQS am Ufer der Hafenerweiterung/Süderelbe in gestreckter 
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Linienführung weiter mit einer Hochbrücke (53 m) über die Süderelbe nördlich der 

Kattwykbrücke. Unmittelbar östlich der Süderelbe läuft Variante Süd 4 weiter über 

Vorlandbrücke und nachfolgend Hochstraße neben Industriebebauung sowie Hafenbahnanlagen 

auf der Trasse der Variante Süd 1. 

 

Angestrebte Trassierungsgrenzwerte 

Die Ableitung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale entspricht den Vorgaben. Eine weitere 

Unterschreitung von Grenzwerten wird bei Variante Süd 4 vermieden.  

 

Flächenbedarf 

Es wird eine Gesamtfläche von 43,9 ha in Anspruch genommen.  

 

Überschlägige Kostenangaben 

Die Gesamtkosten für Variante Süd 4 betragen 864 Mio. €. Der Anteil des Bundes ist 854 

Mio. €. 

 

In Ausrichtung auf die Umschlag- und Betriebstechnik des CTM ist bei einem größeren Anteil 

der Hochbrücke von Kosten von bis zu 900 Mio. € auszugehen.   

 

 

3.2.2 Zwangspunkte 

 

- bestehende BAB A 7 am Bauanfang / geplante A 26 

- Betrieb eines Terminals mit seeschiffstiefem Hafenbecken (Höhenzwangspunkt) 

- Wendestelle Hafen Altenwerder 

- Süderelbe (Höhenzwangspunkt) 

- Näherung Kattwykbrücke 

- Industriebebauung östlich der Süderelbe 

- Hafenbahnanlagen östlich der Süderelbe 

- Rohrleitungen am Ostufer der Süderelbe 

- Kattwykdamm (mit Hochwasserschutzdamm) und südlich gelegene Raffinerie 

- Hohe-Schaar-Straße (mit Hochwasserschutzdamm) und Hafenbahnanlagen westlich des 

Reiherstiegs 

- Reiherstieg/Reiherstiegschleuse 
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- Hafenbahn/Kornweide östlich des Reiherstiegs (dazwischen liegende Bebauung wird 

abgebrochen) 

- A 253 / verlegte B 4/75 

- Vermeidung von Flächeneingriffen in Wilhelmsburg-Süd aufgrund der igs/IBA 2013 

(Lagezwangspunkt) 

- Kornweide (Lage- und Höhenzwangspunkt) 

- Otto-Brenner-Straße (Lage- und Höhenzwangspunkt) 

- Bebauung Stillhorn (nur Lagezwangspunkt) 

- bestehende A 1 am Bauende (südlich mit Elbbrücke, nördlich mit T/R-Anlage Stillhorn wird 

aufgegeben) 

 

 

3.2.3 Weitere technische Einzelheiten 

 

Prägendes Bauwerk und größte Brücke aller Varianten ist die ca. 2,2 km lange Hochbrücke über 

die Hafenerweiterung und die Süderelbe. Im Bereich eines möglichen CTM verläuft die 

Hochbrücke am Rande des Hafens, teilweise direkt an der Uferlinie. Eine Höhe von 72 m kann 

wegen des nahen AK HH-Süderelbe nur im Bereich des Hafenbeckens gewährleistet werden. Im 

westlichen Teil des CTM ist die Anlage der Umschlag- und Betriebstechnik auf die Lage und 

Höhe der HQS abzustimmen. 

 

Folgende Großbauwerke sind vorgesehen: 

Variante Süd 4 Lage/Beschreibung Länge [m] Lichte Höhe [m] 

Großbrücken CTM-Hafenbecken 
Süderelbe 

2.2001) 72 
53 

Vorlandbrücken  8201) 10…38 

Hochstraßen ohne 
Rampen 

 2.570 6…10 

Tunnel Kornweide 650 - 

Trog Kornweide 1480 - 

1) Der westliche niedrigere Teil der 2,2 km langen Hochbrücke kann auf ca. 800 m in Ausrichtung auf 
 die Umschlag– und Betriebstechnik als Vorlandbrücke (mit engeren Stützstellungen) hergerichtet werden. Dies 
 ist in der Kostenschätzung berücksichtigt.  
 

Besonderheiten der Trassierung 

Besonderheiten der Trassierung liegen nicht vor. 
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Kreuzungen mit Versorgungsleitungen 

Noch westlich der A 7 kreuzt Variante Süd 4 die Freileitungen von Vattenfall. Diese müssen auf 

Grund der Höhenlage der A 26/A 252 umgehängt werden (nicht Bestandteil der HQS). 

Weitere bekannte und zu beachtende Leitungen: 

- Gas-Düker nördlich der Kattwykbrücke 

- Rohrleitungen östlich der Süderelbe im Bereich Kattwykdamm 

- Freileitung westlich der Reiherstiegschleuse 

- Versorgungsleitungen Bereich Kornweide 

 

 

3.2.4 Knotenpunkte 

 

Bei Variante Süd 4 werden die folgenden 4 Knotenpunkte vorgesehen:  

Knotenpunkte Gestaltung Bedeutung 

AK HH-Süderelbe Autobahnkreuz als 
abgewandeltes Kleeblatt 
mit zügiger Führung 

- Anschluss A 7 
- Verlängerung geplante A 26 
- Hafenanbindung 

AS HH-Hohe Schaar Anschlussstelle als 
Sonderform  

- Anschluss Hafen Süd 
- Anschluss Nord-Süd-Verb./Haupthafenroute 

AS HH-Wilhelmsburg-
Süd (A 253 Abzweig 
Harburg) 

Autobahndreieck nur mit 
Relation West - Süd 

- Anschluss A 253/Harburg nach Westen 
- kein Anschluss verlegte B 4/75/Wilhelmsburg 
 

AD/AS HH-Stillhorn Autobahndreieck mit 
integrierter 
Anschlussstelle 

- Anschluss A 1 
- Verbindung nach HH Zentrum 
- Erreichbarkeit Kornweide über AS HH-Stillhorn 
   von A 1 aus gewährleistet 

 

Das AK HH-Süderelbe wird (analog Variante Süd 2) als abgewandeltes Kleeblatt mit 

Direktrampen in Nord-West-Richtung ausgebildet. Im Gegensatz zu den südlichen Varianten 

kann der Anschluss HH-Moorburg  an der A 7 bestehen bleiben. Die höhenmäßige Querung der 

A 7 kann wegen der anschließenden Hochbrücke nur über die A 7 erfolgen. 

 

Eine AS HH-Altenwerder (analog Variante Süd 2) kann wegen der Gradientenhöhe im Bereich 

der Hafenerweiterung nicht eingeordnet werden. 

 

Die AS HH-Hohe Schaar wird (analog Variante Süd 1) aufgrund von Lage- und 

Höhenzwangspunkten als Sonderlösung vorgesehen. Die Anbindung erfolgt über ein 

Zwischengeschoss unter der HQS und über dem Kattwykdamm direkt an die Hohe-Schaar-

Straße. 
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Der Abzweig HH-Wilhelmsburg-Süd (A 253) wird analog Variante Süd 1 vorgesehen. 

 

Das AD/AS HH-Stillhorn wird analog Variante Süd 1 vorgesehen. 

 

 

3.2.5 Beeinflussung anderer Verkehrsplanungen sowie sonstiger raumbedeutsamer 

Planungen 

 

Hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung im Raum der Trassenführung 

sind der Masterplan mit dem „Sprung über die Elbe“ und die HafenCity zu beachten. Diese 

Entwicklungen betreffen auch den Bereich Spreehafen. Auch hier sind weitere städtebauliche 

Entwicklungen vorgesehen. Die Variante Süd 4 beeinflusst diese Planungen nicht.   

 

Mit diesen Entwicklungen verbunden sind die Planungen für die Ausstellungsflächen der 

Internationalen Gartenschau und der Internationalen Bauausstellung (igs/IBA) 2013 in 

Wilhelmsburg. Variante Süd 4 grenzt an diese Planungen an, führt aber voraussichtlich zu keiner 

Konfliktsituation. 

 

Im gesamten Trassenkorridor sind Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des 

Hafenbahnnetzes vorgesehen. 

 

Im Bereich Moorburg liegt die Erweiterungsfläche für die Hafenwirtschaft. Eine mögliche 

Hafenerweiterung wird von der Trassierung der Variante Süd 4 berücksichtigt und hoch 

überbrückt. Ein Anschluss im Bereich eines Terminals mit seeschiffstiefem Wasser ist deshalb 

nicht möglich. 

 

Wegen des ähnlichen Streckenverlaufs im Südkorridor und der Übereinstimmung östlich der 

Hohen Schaar entsprechen die weiteren Beeinflussungen Variante Süd 1. 

 

 

3.2.6 Einflüsse auf die Umwelt 

 

Mit der Variante Süd 4 lässt sich ebenso wie bei Süd 2 eine Betroffenheit der Biotopkomplexe 

und Artenvorkommen und auch des 2. Grünen Rings südlich von Moorburg vermeiden. Die 

Hochlage der Straße nördlich von Moorburg führt insgesamt nicht zu entscheidungserheblichen 
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Nachteilen gegenüber der Variante Süd 2, da die Auswirkungen auf Wohn- und 

Erholungsfunktionen vergleichbar bleiben und die Großbrücken bezüglich ihrer visuellen 

Wirkungen auf das Landschaftsbild/Stadtbild als neutral bewertet werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 

Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. 

 

Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Variante Süd 4 

Schutzgut Auswirkungen Süd 4 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

·  Betroffenheit von Wohnfunktionen im nördlichen Teil von 
Moorburg  

·  Im Bereich Kornweide kleinräumige Betroffenheit von 
Erholungsfunktionen und Wohnfunktionen; durch den Tunnel 
Kornweide und die anschließende Troglage bis zur A 1 ist die 
Trassenführung dort in Bezug auf das Schutzgut Menschen bereits 
umweltoptimiert, so dass der Bereich innerhalb dieses Schutzgutes 
nicht als entscheidungserheblicher Konfliktschwerpunkt angesehen 
wird. 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

·  Natura 2000-Verträglichkeit: voraussichtlich keine Betroffenheit 
(im Bereich der Süderelbquerung bauzeitliche Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung erforderlich wegen der funktionalen 
Bedeutung der  Süderelbe für die FFH-Gebiete an Ober- und 
Unterelbe) 

·  Artenschutzrechtliche Konflikte: Betroffenheit von Wiesenvögeln 
und weiteren Brutvögeln nördlich Moorburg, Betroffenheit von 
Wiesenvögeln und Moorfrosch im Bereich Kornweide, Konflikte 
planerisch lösbar, jedoch  Ausnahmeverfahren für Wiesenvögel mit 
Alternativenprüfungen erforderlich 

·  dauerhafter Verlust von geschützten Biotopen (Betroffenheit 
voraussichtlich ca. 1 ha im Bereich des Baukörpers und zusätzlich 
> 3 ha baubedingt) 

Boden ·  Betroffenheit von Flussmarsch im Bereich der Kornweide 

Wasser ·  Betroffenheit des Wettern- und Grabensystem im Süden von 
Wilhelmsburg, insbesondere im Abschnitt Kornweide, mit der 
Betroffenheit der Gewässer sind Umwelt-Risiken verbunden, z. B. 
Gewässerverunreinigungen und dauerhafte Strukturveränderungen 

·  im Bereich des Tunnels Kornweide ggf. Beeinflussung des 
Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der 
Fließrichtung) und hohe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-
Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere 
Bodenschichten (z. B. bei Bauwerksgründungen) 

Klima und Luft ·  Verlust lokalklimatisch wirksamer Freiflächen mit 
Ausgleichsfunktionen für Wohngebiete (Moorburg und 
Wilhelmsburger Süden) 

Landschaft ·  im Bereich Kornweide aufgrund der Troglage bereits optimiert 

·  die neue Süderelbequerung wird nicht bewertet da es sich um ein 
stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird 
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Schutzgut Auswirkungen Süd 4 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

·  in geringem Umfang Betroffenheit von Bodendenkmalen in 
Moorburg und ggf. Betroffenheit von einem erkannten Denkmal in 
Stillhorn  

 

 

3.2.7 Einflüsse auf die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG 

 

Isophonenberechnungen auf der Basis eines dreidimensionalen Rechenmodells haben ergeben, 

dass in den Bereichen Moorburg (Nord) und Wilhelmsburg (Süd) die Wohngebiets-

Immissionsgrenzwerte nicht vollständig eingehalten werden können. Der Immissionsgrenzwert 

59 dB(A) Tag wird voraussichtlich für ca. 20 Einwohner und der Immissionsgrenzwert 49 dB(A) 

Nacht für ca. 140 Einwohner überschritten. Es sind aktive und/oder passive 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Grobabschätzungen nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02), 

geänderte Fassung 2005 haben ergeben, dass für die Einhaltung der maßgebenden 

NO2-Grenzwerte 40 mg/m3 (Jahresmittelwert) und 200 mg/m3 (1h-Mittelwert bei maximal 18 

Überschreitungen pro Jahr) in Abhängigkeit von der Streckenführung und der abschnittsweise 

unterschiedlichen Prognose-Verkehrsdaten folgende Mindestabstände von der HQS erforderlich 

sind: 

Streckenführung Mindestabstände zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für NO2 

Freie Strecke/Hochlage ca. 15 - 30 m 

Troglage ca. 10 m 

 

Entlang der Streckenabschnitte mit Lärmschutzanlagen ist eine Reduzierung der 

Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. In den Portalbereichen des Tunnels Kornweide sind 

(ohne zusätzliche Fortluftabsaugung) höhere Luftschadstoffbelastungen zu verzeichnen. 

 

Da sich in den kritischen Bereichen keine Schutzwürdigkeiten (zum Beispiel Wohnhäuser) 

befinden, entstehen keine Betroffenheiten. Spezielle Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Schadstoffentstehung bzw. -ausbreitung sind voraussichtlich nicht erforderlich. 
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3.3 Variante Nord (linienbestimmt)  

 

3.3.1 Linienführung 

 

 

Verlauf der Trasse  

 

Anfangs- und Endpunkt der Trasse 

Die Variante Nord (linienbestimmt) beginnt an der A 7 im Bereich der vorhandenen AS HH-

Waltershof und endet (ehem. an der Wilhelmsburger Reichsstraße, WBR) neu an der verlegten 

WBR B 4/B 75 im Bereich des AD HH-Wilhelmsburg–Nord. 

 

Länge der Trasse 

Die Variante Nord (linienbestimmt) hat eine Länge von 8,3 km. Als Folgemaßnahme wird auf 

einer Länge von 0,6 km ein Ausbau der A 252 von der Kreuzung mit der DB AG über die 

AS HH-Georgswerder bis zur A 1 erforderlich. 

 

Beschreibung des Verlaufs der Trasse 

Im Bereich der vorhandenen AS HH-Waltershof (A 7) erfolgt wegen des Neuanschlusses der 

Hafenquerspange (HQS) an die A 7 der Umbau zum AD/AS HH-Waltershof. Im Weiteren 

verläuft die HQS unmittelbar westlich bzw. nördlich der Köhlbrandbrücke als Vorlandbrücke 

und Hochbrücke über den Rugenberger Hafen, die Rugenberger Schleusen sowie den Köhlbrand 

und nimmt anschließend auf einer Hochstraße eine Lage zwischen Roßkanal/Roßhafen und 

Bahnhof Roß ein. Im Bereich des ehemaligen Rodewischhafens schwenkt die A 252 quer durch 

den Travehafen als Hochstraße nach Nordosten. Im Bereich Travehafen wird die AS HH-

Steinwerder angeordnet. Nördlich der AS HH-Steinwerder schwenkt die Variante Nord 

(linienbestimmt) in Richtung Osten auf das Gelände des Hafenbahnhofs Hamburg Süd, 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 56 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

überquert zuvor den Reiherstieg, den Klütjenfelder Hafen und die Veddelkanalbrücke. Vor der 

vorhandenen Brandenburger Brücke schwenkt die Trasse ebenerdig, hochwassersicher nach 

Südosten auf die Brandenburger Halbinsel und überquert im Weiteren den Spreehafen, das 

Berliner Ufer und die Harburger Chaussee. Unmittelbar danach schwenkt Variante Nord 

(linienbestimmt) wieder in Richtung Osten, umgeht das Gewerbegebiet Stenzelring südlich, 

unterquert die Schlenzigstraße im Trog und bindet westlich der Gleise der DB AG an die A 252 

an. 

 

Angestrebte Trassierung 

Die Ableitung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale entspricht den Vorgaben. Eine weitere 

Unterschreitung von Grenzwerten wird bei Variante Nord (linienbestimmt) nicht erreicht. 

 

Flächenbedarf 

Es wird eine Gesamtfläche von 36 ha in Anspruch genommen. 

 

Überschlägige Kostenangaben 

Die Gesamtkosten für Variante Nord (linienbestimmt) betragen 712 Mio. €. Davon beträgt der 

Anteil der Folgemaßnahmen 17 Mio. €.  

In 2008 wurde im Auftrag des BMVBS eine Machbarkeitsstudie zur Privatfinanzierung der in 

2005 linienbestimmten HQS erarbeitet. Darin wurde auch die linienbestimmte Basisvariante 

betrachtet, welche in einigen baulichen Aspekten, die sich aus der mittlerweile fortgeschrittenen 

Konkretisierung der Planungen ergeben haben, fortgeschrieben wurde (angepasste 

Basisvariante). Dies führte im Rahmen der o. a. Studie zu einer Aktualisierung der 

Kostenschätzung, welche auf einem voraussichtlichen Preisstand 1. Januar 2010 basierte. 

Danach betragen die Gesamtkosten der linienbestimmten, angepassten Basisvariante 695 Mio. €. 

 

3.3.2 Zwangspunkte 

 

- bestehende A 7 am Bauanfang 

- Zollbetriebshof Waltershof mit Container-Röntgenanlage (Lagezwangspunkt) 

- Finkenwerder Straße 

- Vorhandene Köhlbrandbrücke (Lagezwangspunkt) 

- Rugenberger Hafen (Höhenzwangspunkt) 

- Rugenberger Schleusen (Höhenzwangspunkt) 

- Köhlbrandquerung (Höhenzwangspunkt +53m lichte Höhe) 
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- Roßkanal/Roßhafen und Bahnhof Roß 

- Travehafen (Höhenzwangspunkt +9 m lichte Höhe für Binnenschiffe) 

- Überführung der östlichen Köhlbrandbrückenrampe  

- Gebäude der Wasserschutzpolizei am Roeloffsufer südlich der Ellerholz-Schleusen 

- Querung der Hafenbahnanlagen und Roßdamm (Höhenzwangspunkt) 

- Reiherstieg (Höhenzwangspunkt +9 m lichte Höhe für Binnenschiffe) 

- Klütjenfelder Straße 

- Veddelkanalbrücke, Querung Veddelkanal, (Höhenzwangspunkt, hochwassersicher +8 m) 

- Hafenbahnanlagen auf der Brandenburger Insel 

- Spreehafen (Höhenzwangspunkt +9 m lichte Höhe für Binnenschiffe) 

- Hauptdeichlinie am Berliner Ufer  (Höhenzwangspunkt) 

- Gewerbegebiet Stenzelring (Lagezwangspunkt) 

- Schlenzigstraße (Höhenzwangspunkt) 

- Bestand der A 252 (Lage- und Höhenzwangspunkt für verlegte WBR) 

 

 

3.3.3 Weitere technische Einzelheiten 

 

Variante Nord (linienbestimmt) verläuft größtenteils auf Ingenieurbauwerken. Maßgebend und 

prägend für die Strecke ist die neue Köhlbrandbrücke mit ihren Vorlandbrücken. Trave- und 

Spreehafen sowie der Reiherstieg werden mit Hochstraßen bzw. Brücken überquert. 

 

Folgende Großbauwerke sind vorgesehen: 

Variante Nord  Lage/Beschreibung Länge [m] Lichte Höhe [m] 

Köhlbrand 586 53 Großbrücken 

 Reiherstieg 355 10 

Vorlandbrücken vor und hinter Köhlbrand 1.590 10...50 

Hochstraßen (ohne 
Rampen) 

 4040 7...10 

Trog  330 - 

Tunnel  - - 

 

Besonderheiten der Trassierung 

Der Köhlbrand wird mit einer lichten Höhe von 53 m gequert, was ungefähr der derzeitigen 

Durchfahrtshöhe entspricht, jedoch einer Hafenerweiterung nach Süden mit dem Anspruch an 

größere Durchfahrtshöhen von Großcontainerschiffen nicht gerecht wird. 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 58 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

 

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen 

Folgende Leitungskreuzungen sind aus früheren Untersuchungen bekannt: 

- Sielleitungen HSE 

- Regenwassersiel DN 3000 im Rugenberger Hafen 

- Schmutzwassersiel DN 3500 parallel zum Roßweg 

- Spülleitungen DN 800 / DN 1200 in den Roßhafen 

- Schmutzwassersiel Druckrohrleitung DN 3500 mit Schieberbauwerk Viktoria Sportplatz 

- Regenwassersiel DN 1500 in der Schlenzigstraße mit Einleitung in den Ernst-August- 

- Kanal 

 

Sonstige Entwässerungsanlagen 

- Schiffsgraben parallel zum Stenzelring mit Einleitung in den Ernst-August-Kanal 

 

Fernwärmeleitung Vattenfall 

- geplante Fernwärmeleitungen 2 * DN 900 neben dem Roßdamm (Moorburg-Trasse) 

- Hochspannungsleitungen Vattenfall 

- 110 kV-Freileitungen parallel zu Umspannwerk Waltershof parallel zur BAB 

- 110 kV-Erdleitung in der Dradenaustraße 

- 110 kV-Freileitung über den Köhlbrand 

- 110 kV-Freileitung über dem Roßdamm 

- 110 kV-Erdleitung parallel zum Roeloffsufer 

- 110 kV-Freileitung parallel zum Ernst-August-Kanal 

 

- Gasleitungen E.ON-Hanse 

- Hochdruckleitung DN 300 in der Dradenaustraße 

- Hochdruckleitung DN 500 in der Dradenaustraße 

- Hochdruckleitung DN 200 parallel zur BAB 

- Hochdruckleitung DN 200 in der Nippoldstraße 

 

Wasserleitungen HWW 

- Wasserleitung DN 1000 in der Dradenaustraße 

- Wasserleitung DN 800 parallel zur BAB 

- Wasserleitung DN 400 parallel zur BAB 

- Wasserleitungen 2 DN 600 in der Nippoldstraße 
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- Sonstige Leitungen 

- 34“-Mineralölfernleitung der Nord-West-Ölleitung GmbH parallel zur BAB 

- Lichtwellenleiter der COLT-Telekom parallel zur BAB 

- 32-zügige Fernmeldeleitung der T-Com im Ellerholzweg 

 

 

3.3.4 Knotenpunkte 

 

Bei Variante Nord (linienbestimmt) werden 3 Knotenpunkte vorgesehen:  

Knotenpunkte Gestaltung Bedeutung 

AD/AS HH-Waltershof 

 

Autobahndreieck mit 
integrierter Anschlussstelle 

- Anschluss A 7 (darüber Verbindung zur geplanten 
  A 26) 
- Anschluss Finkenwerder Straße/HH-Waltershof 
- Hafenanbindung/Haupthafenroute 

AS HH-Steinwerder halbes Kleeblatt - Anschluss Neuhöfer Damm (Nord-Süd- 
  Verbindung/Hafen Süd) 
- Hafenanbindung/Haupthafenroute 
- Anbindung Neuhöfer Straße 

AD HH-Wilhelmsburg-
Nord 

Autobahndreieck - Anschluss an bestehende A 252/A 1/A 255 
- Anschluss verlegte B 4/75/Wilhelmsburg 

 

Das AD HH-Waltershof erfordert eine aufwendige Dreieckslösung mit Birnenform und Rampen 

auf Hochstraßen. Die vorhandene AS HH-Waltershof muss in das AD integriert werden. 

 

Die aufwendige AS HH-Steinwerder im Gebiet des Travehafens wird im Hafenbereich komplett 

auf Hochstraßen errichtet und schließt im Süden an die Neuhöfer Straße an. 

 

Beim AD HH-Wilhelmsburg-Nord ist eine Dreieckslösung mit links liegender Trompete und 

mehreren Bauwerken vorgesehen. 

 

 

3.3.5 Beeinflussung anderer Verkehrsplanungen sowie sonstiger raumbedeutsamer 

Planungen 

 

Hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung im Raum der Trassenführung 

sind der Masterplan mit dem „Sprung über die Elbe“ und die HafenCity zu beachten. Diese 

Entwicklungen betreffen auch den Bereich Spreehafen. Hier sind weitere städtebauliche 
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Entwicklungen vorgesehen. Die Variante Nord (linienbestimmt) beeinträchtigt diese Bereiche 

erheblich. 

 

Mit diesen Entwicklungen verbunden sind die Planungen für die Ausstellungsflächen der 

Internationalen Gartenschau und der Internationalen Bauausstellung (igs/IBA) 2013 in 

Wilhelmsburg. Diese werden nicht unmittelbar berührt. 

 

Im gesamten Trassenkorridor sind Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des 

Hafenbahnnetzes vorgesehen. 

 

Eine Hafenerschließung Süd wird für die Erreichbarkeit des Hafens und Verbindung der 

südlichen Hafengebiete notwendig. Es ist weiterhin der Ausbau der A 252 vom Bauende der 

HQS bis zum AK HH-Süd erforderlich. 

 

 

3.3.6 Einflüsse auf die Umwelt 

 

Die Variante Nord (linienbestimmt) bringt erhebliche Nachteile für die verdichteten Wohngebiete 

und die damit zusammenhängenden hochwertigen Erholungsfunktionen am Nordrand von 

Wilhelmsburg mit sich. Die zu erwartenden Verluste von Erholungsfunktionen sind in dem Raum 

in dem betroffenen Umfang nicht ausgleichbar. Keine der übrigen Varianten führt zu vergleichbar 

nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen und die menschliche Gesundheit. 

 

Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Variante Nord (linienbestimmt) 

Schutzgut Auswirkungen Nord (linienbestimmt) 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

·  geringfügiger Verlust von Wohnbebauung im Bereich des 
Anschlusses Ost am Vogelhüttendeich 

·  Verlust hochwertiger erholungsrelevanter Grünflächen im Norden 
von Wilhelmsburg (z. B. Verlust von Sportanlagen südlich der 
Harburger Chaussee und Verlust von Grünanlagen und Kleingärten 
am Ernst-August-Kanal) 

·  Betroffenheit von Wohn- und Erholungsfunktionen am Nordrand 
von Wilhelmsburg und im Spreehafen durch Verlärmung und 
Luftschadstoffe 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

·  Natura 2000-Verträglichkeit: voraussichtlich keine Betroffenheit 
(im Bereich der Köhlbrandquerung u. U. bauzeitliche Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung erforderlich wegen der funktionalen 
Bedeutung des Köhlbrands für die FFH-Gebiete an Ober- und 
Unterelbe) 

·  Artenschutzrechtliche Konflikte: Betroffenheit von Brandgänsen im  
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Schutzgut Auswirkungen Nord (linienbestimmt) 

Spreehafen, Konflikt planerisch lösbar, jedoch Ausnahmeverfahren 
mit Alternativenprüfung erforderlich. Weitere Konflikte im übrigen 
Trassenkorridor, die jedoch planerisch mehr oder weniger einfach 
vermieden werden können. 

·  dauerhafter Verlust geschützter Biotope, insbesondere Wattflächen 
im Spreehafen (Betroffenheit ca. > 20 ha unter Berücksichtigung 
der vorhabensbedingten Verlegung der Fahrrinne aus dem 
Veddelkanal in den Spreehafen) 

Boden ·  Verlust von Wattflächen im Spreehafen  

Wasser ·  Dauerhafte Verfüllung des Veddelkanals und eines Teilbereiches 
des Köhlbrands an der Einfahrt zur Rugenberger Schleuse, 
Überbauung von weiteren Hafengewässern z. B. Rugenberger 
Hafen, Travehafen, Reiherstieg.  

·  mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer 
sind Umwelt-Risiken verbunden, z. B. Gewässerverunreinigungen 
und dauerhafte Strukturveränderungen 

·  Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, 
Veränderung der Fließrichtung) nicht zu erwarten, geringe 
Wahrscheinlichkeit des Störens hydraulischer Deckschichten, 
potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch 
Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Bodenschichten (z. B. 
bei Bauwerksgründungen) 

Klima und Luft ·  Verlust lokalklimatisch wirksamer Freiflächen mit 
Ausgleichsfunktionen für Wohngebiete (Wilhelmsburger Norden) 

Landschaft ·  erhebliche Beeinträchtigungen durch die Hochstraße über den 
Spreehafen, die zu erwartenden, dauerhaften visuellen 
Zerschneidungseffekte führen zu einem Verlust der Offenheit und 
einer Reduzierung des ästhetischen Eigenwertes, die 
Zerschneidungseffekte dort sind nicht ausgleichbar 

·  weitere Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Bereich 
Ernst-August-Kanal 

·  die neue Köhlbrandquerung wird nicht bewertet da es sich um ein 
stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

·  keine Betroffenheit von Baudenkmalen oder bekannten 
Bodendenkmalen 

·  Betroffenheit mehrerer erkannter Denkmale im Bereich des Hafens 

 

 

3.3.7 Einflüsse auf die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG 

 

Isophonenberechnungen auf der Basis eines dreidimensionalen Rechenmodells haben ergeben, 

dass im Bereich Wilhelmsburg (Nord) die Wohngebiets-Immissionsgrenzwerte nicht vollständig 

eingehalten werden können. Der Immissionsgrenzwert 59 dB(A) Tag wird voraussichtlich für 

ca. 320 Einwohner und der Immissionsgrenzwert 49 dB(A) Nacht für ca. 2.030 Einwohner 

überschritten Es sind aktive und/oder passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 62 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

 

Grobabschätzungen nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02), 

geänderte Fassung 2005 haben ergeben, dass für die Einhaltung der maßgebenden 

NO2-Grenzwerte 40 mg/m3 (Jahresmittelwert) und 200 mg/m3 (1h-Mittelwert bei maximal 18 

Überschreitungen pro Jahr) in Abhängigkeit von der Streckenführung und der abschnittsweise 

unterschiedlichen Prognose-Verkehrsdaten folgende Mindestabstände von der HQS erforderlich 

sind: 

Streckenführung Mindestabstände zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für NO2 

Freie Strecke/Hochlage ca. 20 - 30 m 

Troglage ca. 10 m 

 

Entlang der Streckenabschnitte mit Lärmschutzanlagen ist eine Reduzierung die 

Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.  

 

Da sich in den kritischen Bereichen keine Schutzwürdigkeiten (zum Beispiel Wohnhäuser) 

befinden, entstehen keine Betroffenheiten. Spezielle Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Schadstoffentstehung bzw. -ausbreitung sind voraussichtlich nicht erforderlich. 

 

 

3.4 Variante Nord 1 

 

3.4.1 Linienführung 
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Verlauf der Trasse  

Anfangs- und Endpunkt der Trasse 

Die Variante Nord 1 beginnt an der A 7 im Bereich der vorhandenen AS HH-Waltershof und 

endet (ehem. an der Wilhelmsburger Reichsstraße, WBR) neu an der verlegten WBR B 4/B 75 

im Bereich des AD HH-Wilhelmsburg–Nord). 

 

Länge der Trasse 

Die Variante Nord 1 hat eine Länge von 8,3 km. Als Folgemaßnahme wird auf einer Länge von 

0,6 km ein Ausbau der A 252 von der Kreuzung mit der DB AG über die AS HH-Georgswerder 

bis zur A 1 erforderlich. 

 

Beschreibung des Verlaufs der Trasse 

Im Bereich der vorhandenen AS HH-Waltershof (A 7) erfolgt wegen des Neuanschlusses der 

Hafenquerspange (HQS) an die A 7 der Umbau zum AD/AS HH-Waltershof. Im Weiteren 

verläuft die HQS unmittelbar westlich bzw. nördlich parallel zur Köhlbrandbrücke als 

Vorlandbrücke und Hochbrücke über den Rugenberger Hafen, die Rugenberger Schleusen sowie 

den Köhlbrand und nimmt anschließend auf einer Hochstraße eine Lage zwischen 

Roßkanal/Roßhafen und Bahnhof Roß ein. Am Travehafen verschwenkt die A 252 nach Norden 

in eine parallel zum Roeloffsufer liegende Gerade. Hier wird die AS HH-Steinwerder 

angeordnet. Nördlich der AS HH-Steinwerder schwenkt die Variante Nord 1 in Richtung Osten, 

überquert dabei den Reiherstieg, den Klütjenfelder Hafen und die Veddelkanalbrücke. Vor der 

Kreuzung mit der Brandenburger Brücke schwenkt die Trasse nach Südosten und unterquert 

dabei die Brandenburger Brücke, die Nordostecke der Brandenburger Insel und den Spreehafen 

in einem Tunnel. Nach Unterquerung der Deichanlagen und der Harburger Chaussee erreicht der 

Tunnel sein Ende im Bereich einer Grünfläche nördlich des Ernst-August-Kanals. Unmittelbar 

danach schwenkt Variante Nord 1 wieder in Richtung Osten, umgeht das Gewerbegebiet 

Stenzelring südlich, unterquert die Schlenzigstraße und bindet westlich der Gleise der DB AG an 

die A252 an.  

 

Angestrebte Trassierung 

Die Ableitung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale entspricht den Vorgaben. Eine weitere 

Unterschreitung von Grenzwerten wird bei Variante Nord 1 teilweise erreicht. In der bisherigen 

Darstellung der Variante wird mit Radien von 300/350 m fast der Grenzwert der nicht 

anzuwendenden EKA 3 erreicht. Der Grenzwert für die Längsneigung im Tunnelbereich 

(s = 2,5...3,0  %) wird mit der verwendeten Längsneigung von 4 % überschritten. 
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Flächenbedarf 

Es wird eine Gesamtfläche von 57,8 ha in Anspruch genommen. 

 

Überschlägige Kostenangaben 

Die Gesamtkosten für Variante Nord 1 betragen 1.080 Mio. €. Davon beträgt der Anteil der 

Folgemaßnahmen 17 Mio. €.  

 

 

3.4.2 Zwangspunkte 

 

- bestehende A 7 am Bauanfang 

- Zollbetriebshof Waltershof mit Container-Röntgenanlage (Lagezwangspunkt) 

- Finkenwerder Straße 

- Vorhandene Köhlbrandbrücke (Lagezwangspunkt) 

- Köhlbrandquerung (Höhenzwangspunkt +72 m lichte Höhe) 

- Rugenberger Hafen (Höhenzwangspunkt) 

- Rugenberger Schleusen (Höhenzwangspunkt) 

- Roßkanal/Roßhafen und Bahnhof Roß 

- Travehafen 

- Roeloffsufer (Höhenzwangspunkt) 

- Reiherstieg (Höhenzwangspunkt) 

- Klütjenfelder Hafen (Höhenzwangspunkt) 

- Veddelkanalbrücke (Höhenzwangspunkt) 

- Brandenburger Brücke, Brandenburger Insel, Spreehafen (Höhenzwangspunkt) 

- Gewerbegebiet Stenzelring (Lagezwangspunkt) 

- Schlenzigstraße (Höhenzwangspunkt) 

- Bestand der A 252 (Lage- und Höhenzwangspunkt für verlegte WBR) 

 

 

3.4.3 Weitere technische Einzelheiten 

 

Variante Nord 1 verläuft fast ausschließlich auf Ingenieurbauwerken. Maßgebend und prägend 

für die Strecke ist die neue höhere Köhlbrandbrücke mit ihren Vorlandbrücken. Unter dem 

Spreehafen wird ein Tunnel angelegt. 
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Folgende Großbauwerke sind vorgesehen: 

Variante Nord 1 Lage/Beschreibung Länge [m] Lichte Höhe [m] 

Köhlbrand 586 72 Großbrücken 

 Reiherstieg 355 10 

Vorlandbrücken  2.220 10...60 

Hochstraßen (ohne 
Rampen) 

 3.200 7...10 

Trog  850 - 

Tunnel Spreehafen 983 - 

 

Besonderheiten der Trassierung 

Die im Bereich der AS HH-Steinwerder (Travehafen) bisher vorgesehenen Radien R = 300 m 

bzw. R = 350 m sind in der weiteren und vertieften Durcharbeitung auf den Orientierungswert 

R = 400 m zu bringen, um im Brückenbereich erträgliche Bedingungen für die Querneigung zu 

schaffen und die Sicht zu verbessern. Die Vergrößerung ist möglich. Sie belastet die Variante 

nicht im Variantenvergleich. 

 

Im Tunnel (Spreehafen) wird die zulässige Längsneigung von 2,5 % (3,0 %) mit 3,7 % bzw. 

4,0 % erheblich überschritten. Eine Änderung der Trassierung in diesem Bereich ist kaum 

möglich. Für den Verkehrsablauf ist dies ungünstig und im Vergleich mit anderen Varianten 

weniger sicher. 

 

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen 

Folgende Leitungskreuzungen sind aus früheren Untersuchungen (sehr detailliert) bekannt: 

- Sielleitungen HSE 

- Regenwassersiel DN 3000 im Rugenberger Hafen 

- Schmutzwassersiel DN 3500 parallel zum Roßweg 

- Spülleitungen DN 800 / DN 1200 in den Roßhafen 

- Schmutzwassersiel Druckrohrleitung DN 600 im Roßdamm 

- Regenwassersiel DN 550/1000 im Roßdamm 

- Schmutzwassersiel Druckrohrleitung DN 3500 mit Schieberbauwerk Viktoria Sportplatz 

- Regenwassersiel DN 1500 in der Schlenzigstraße mit Einleitung in den Ernst-August-Kanal 
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Sonstige Entwässerungsanlagen 

- Schiffsgraben parallel zum Stenzelring mit Einleitung in den Ernst-August-Kanal 

 

Fernwärmeleitung Vattenfall 

- geplante Fernwärmeleitungen 2 * DN 900 neben dem Roßdamm (Moorburg-Trasse) 

 

Hochspannungsleitungen Vattenfall 

- 110 kV-Freileitungen parallel zu Umspannwerk Waltershof parallel zur BAB 

- 110 kV-Erdleitung in der Dradenaustraße 

- 110 kV-Freileitung über den Köhlbrand 

- 110 kV-Freileitung über dem Roßdamm 

- 110 kV-Erdleitung parallel zum Roeloffsufer 

- 110 kV-Freileitung parallel zum Ernst-August-Kanal 

 

Gasleitungen E.ON-Hanse 

- Hochdruckleitung DN 300 in der Dradenaustraße 

- Hochdruckleitung DN 500 in der Dradenaustraße 

- Hochdruckleitung DN 200 parallel zur BAB 

- Hochdruckleitung DN 200 in der Nippoldstraße 

- Hochdruckleitung DN 200 im Roßdamm 

 

Wasserleitungen HWW 

- Wasserleitung DN 1000 in der Dradenaustraße 

- Wasserleitung DN 800 parallel zur BAB 

- Wasserleitung DN 400 parallel zur BAB 

- Wasserleitungen 2 DN 600 in der Nippoldstraße 

- Wasserleitungen 2 DN 600 im Roßdamm 

 

Sonstige Leitungen 

- 34“-Mineralölfernleitung der Nord-West-Ölleitung GmbH parallel zur BAB 

- Lichtwellenleiter der COLT-Telekom parallel zur BAB 

- 32-zügige Fernmeldeleitung der T-Com im Ellerholzweg 
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3.4.4 Knotenpunkte 

 

Bei Variante Nord 1 werden 3 Knotenpunkte vorgesehen:  

Knotenpunkte Gestaltung Bedeutung 

AD/AS HH-Waltershof 

 

Autobahndreieck mit 
integrierter 
Anschlussstelle 

- Anschluss A 7 
- Anschluss Finkenwerder Straße/HH-Waltershof 
- Verbindung zur geplanten A 26 
- Hafenanbindung/Haupthafenroute 

AS HH-Steinwerder AS mit Parallelrampen - Anschluss Rossdamm/HH-Steinwerder 
- Hafenanbindung/Haupthafenroute 
- Anbindung Nord-Süd-Verbindung/Hafen Süd 

AD HH-Wilhelmsburg-
Nord 

Autobahndreieck - Anschluss an bestehende A 252/A 1/A 255 
- Anschluss verlegte B 4/75/Wilhelmsburg 

 

Das AD HH-Waltershof erfordert eine aufwendige Dreieckslösung mit Birnenform und Rampen 

auf Hochstraßen. Die vorhandene AS HH-Waltershof muss in das AD integriert werden. 

Eine komplizierte Einordnung erfährt die AS HH-Steinwerder. Die Rampen werden als 

Parallelrampen außen liegend angeordnet und nach oben geführt. Der Anschluss an die 

Haupthafenroute erfolgt einseitig auf die Ostseite und planfrei durch eine Überführung über die 

Haupthafenroute. Zwischen HQS und Haupthafenroute werden dabei auch die Gleisanlagen der 

Hafenbahn überbrückt. 

 

Beim AD HH-Wilhelmsburg-Nord ist eine Dreieckslösung mit links liegender Trompete und 

mehreren Bauwerken vorgesehen. 

 

 

3.4.5 Beeinflussung anderer Verkehrsplanungen sowie sonstiger raumbedeutsamer 

Planungen 

 

Hinsichtlich der städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung im Raum der Trassenführung 

sind der Masterplan mit dem „Sprung über die Elbe“ und die HafenCity zu beachten. Diese 

Entwicklungen betreffen auch den Bereich Spreehafen. Auch hier sind weitere städtebauliche 

Entwicklungen vorgesehen. Die Variante Nord 1 behindert diese Bereiche erheblich.   

 

Mit diesen Entwicklungen verbunden sind die Planungen für die Ausstellungsflächen der 

Internationalen Gartenschau und der Internationalen Bauausstellung (igs/IBA) 2013 in 

Wilhelmsburg. Diese werden nicht unmittelbar berührt. 
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Im gesamten Trassenkorridor sind Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung des 

Hafenbahnnetzes vorgesehen. 

 

Eine Hafenerschließung Süd wird für die Erreichbarkeit des Hafens und Verbindung der 

südlichen Hafengebiete notwendig. Es ist weiterhin der Ausbau der A 252 vom Bauende der 

HQS bis zum AK HH-Süd erforderlich. 

 

 

3.4.6 Einflüsse auf die Umwelt 

 

Die Umweltauswirkungen der Variante Nord 1 entsprechen im überwiegenden Teil des 

Trassenverlaufs denen der Variante Nord (linienbestimmt). Es hat sich herausgestellt, dass die 

abweichende Höhe der Köhlbrandbrücke für die Beurteilungen der Umweltverträglichkeit nicht 

zu wesentlich anderen Umweltauswirkungen führt. Allerdings stellt der Tunnel zur Querung des 

Spreehafens gegenüber der Hochstraße über den Spreehafen aus Umweltsicht eine Verbesserung 

dar. 

 

Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Variante Nord 1 

Schutzgut Auswirkungen Nord 1 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

·  geringfügiger Verlust von Wohnbebauung im Bereich des 
Anschlusses Ost am Vogelhüttendeich 

·  Verlust erholungsrelevanter Grünflächen im Norden von 
Wilhelmsburg (z. B. Verlust von Sportanlagen südlich der 
Harburger Chaussee und Verlust von Grünanlagen und Kleingärten 
am Ernst-August-Kanal) 

·  Betroffenheit von Wohn- und Erholungsfunktionen am Nordrand 
von Wilhelmsburg und im Spreehafen durch Verlärmung und 
Luftschadstoffe 

Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

·  Natura 2000-Verträglichkeit: voraussichtlich keine Betroffenheit 
(im Bereich der Köhlbrandquerung u. U. bauzeitliche Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung erforderlich wegen der funktionalen 
Bedeutung des Köhlbrands für die FFH-Gebiete an Ober- und 
Unterelbe) 

·  Artenschutzrechtliche Konflikte: Betroffenheit von Brandgänsen im 
Spreehafen, Konflikt planerisch lösbar, jedoch Ausnahmeverfahren 
mit Alternativenprüfung erforderlich. Weitere Konflikte im übrigen 
Trassenkorridor, die jedoch planerisch mehr oder weniger einfach 
vermieden werden können. 

·  dauerhafter Verlust geschützter Biotope, insbesondere Wattflächen 
im Spreehafen (Betroffenheit ca. > 20 ha unter Berücksichtigung 
der vorhabensbedingten Verlegung der Fahrrinne aus dem 
Veddelkanal in den Spreehafen) 

Boden ·  Verlust von Wattflächen im Spreehafen  
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Schutzgut Auswirkungen Nord 1 

Wasser ·  Dauerhafte Verfüllung des Veddelkanals und eines Teilbereiches 
des Köhlbrands an der Einfahrt zur Rugenberger Schleuse, 
Überbauung von weiteren Hafengewässern z. B. Rugenberger 
Hafen, Travehafen, Reiherstieg.  

·  mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer 
sind Umwelt-Risiken verbunden, z. B. Gewässerverunreinigungen 
und dauerhafte Strukturveränderungen, zudem baubedingte Risiken 
beim Bau des Tunnels im Spreehafen 

·  im Bereich des Tunnels Spreehafen ggf. Beeinflussung des 
Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der 
Fließrichtung) und hohe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-
Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere 
Bodenschichten (z. B. bei Bauwerksgründungen) 

Klima und Luft ·  Verlust lokalklimatisch wirksamer Freiflächen mit 
Ausgleichsfunktionen für Wohngebiete (Wilhelmsburger Norden) 

Landschaft ·  Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Bereich Ernst-
August-Kanal 

·  die neue Köhlbrandquerung wird nicht bewertet da es sich um ein 
stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

·  keine Betroffenheit von Baudenkmalen oder bekannten 
Bodendenkmalen 

·  Betroffenheit mehrerer erkannter Denkmale im Bereich des Hafens 

 

 

3.4.7 Einflüsse auf die Nachbarschaft im Sinne des BImSchG 

 

Isophonenberechnungen auf der Basis eines dreidimensionalen Rechenmodells haben ergeben, 

dass in dem Bereich Wilhelmsburg (Nord) die Wohngebiets-Immissionsgrenzwerte nicht 

vollständig eingehalten werden können. Der Immissionsgrenzwert 59 dB(A) Tag wird 

voraussichtlich für ca. 70 Einwohner und der Immissionsgrenzwert 49 dB(A) Nacht für 

ca. 440 Einwohner überschritten Es sind aktive und/oder passive Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

 

Grobabschätzungen nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02), 

geänderte Fassung 2005 haben ergeben, dass für die Einhaltung der maßgebenden 

NO2-Grenzwerte 40 mg/m3 (Jahresmittelwert) und 200 mg/m3 (1h-Mittelwert bei maximal 18 

Überschreitungen pro Jahr) in Abhängigkeit von der Streckenführung und der abschnittsweise 

unterschiedlichen Prognose-Verkehrsdaten folgende Mindestabstände von der HQS erforderlich 

sind: 
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Streckenführung Mindestabstände zur Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte für NO2 

Freie Strecke/Hochlage ca. 20 - 30 m 

Troglage ca. 10 m 

 

Entlang der Streckenabschnitte mit Lärmschutzanlagen ist eine Reduzierung der 

Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. In den Portalbereichen des Tunnels Spreehafen sind 

(ohne zusätzliche Fortluftabsaugung) höhere Luftschadstoffbelastungen zu verzeichnen.  

 

 

Da sich in den kritischen Bereichen keine Schutzwürdigkeiten (zum Beispiel Wohnhäuser) 

befinden, entstehen keine Betroffenheiten. Spezielle Maßnahmen zur Beeinflussung der 

Schadstoffentstehung bzw. -ausbreitung sind voraussichtlich nicht erforderlich. 
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4. Vergleichende Wertung der Varianten der Entscheidung einschließlich Kosten 

 

4.1 Verkehrliche Wirkungen 

 

Die verkehrliche Beurteilung der Varianten erfolgt für den gesamten Planungsabschnitt über die 

Kriterien 

 

- Bündelungswirkung der Autobahnverbindungen 

- Entlastungswirkungen für Wilhelmsburg, Harburg, Wohngebiete am Spreehafen 

- Transportkosten sowie 

- Netzstruktur und Verkehrsablauf. 

 

Da sich die Prognose-Bezugsfälle 0 (verkehrliche Grundlage für Varianten Nord, Süd 1, Süd 4) 

und 0a (verkehrliche Grundlage für Variante Süd 2) im Hinblick auf die Gesamtbelastungen nur 

unwesentlich unterscheiden, erfolgt der Variantenvergleich im Rahmen der Linienbestimmung 

für alle Varianten einschl. Süd 2. (s. a. Unterlage 6.1) 

 

Die Varianten Nord (linienbestimmt) und Nord 1, die sich nur hinsichtlich der Querung des 

Spreehafens (Brücke/Tunnel) unterscheiden ansonsten aber lageidentisch sind, werden im 

Variantenvergleich gemeinsam betrachtet und als Nordlage bezeichnet. 

 

Bündelungs- und Entlastungswirkungen 

Bezüglich der Bündelungswirkungen im Zuge der Autobahnverbindungen HQS, A 1, A 7, A 26, 

A 252, A 253, A 255 ergeben sich nur geringfügige Unterschiede zwischen den Varianten Nord, 

Süd 1 und Süd 4. Die höchste Verkehrsbündelung wird durch Variante Süd 2 erreicht. Bei den 

Entlastungswirkungen ergeben sich wechselweise Vorteile für die Varianten der Korridore.  

 

Allgemeine verkehrliche Wirkungen im Planungsgebiet 

Die Transportkosten fallen, verglichen mit dem Bezugsfall, bei allen Varianten niedriger aus. 

Der Schwerverkehr trägt maßgeblich zur Transportkostensenkung bei. Die insgesamt günstigste 

Kostensituation zeigt sich bei den Varianten in Nordlage. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

bei dieser Lage die Fahrtzeiteneinsparung am größten ist. Die Unterschiede zwischen den 

übrigen Varianten sind gering. 
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Für das Kriterium „Netzstruktur und Verkehrsablauf“ ergeben sich für die Variante Süd 1 die 

günstigsten Wirkungen. Sie schafft eine direkte Verbindung zwischen A 7 und A 1 und schließt 

darüber hinaus den gesamten südlichen Hafenbereich gut an das übergeordnete Straßennetz an. 

Durch die damit verbundene Verlegung der AS HH-Moorburg an die Hafenquerspange werden 

an der A 7 die Verkehrsverhältnisse neu geordnet. Nachteilig wirken die Nordvarianten, da auf 

der A 7 in Richtung Elbtunnel die höchsten Verkehrsstärken erreicht werden und Versatzfahrten 

für die Verkehre zur A 26 und A 252/A 255 mit Überlagerung von ohnehin starken Verkehren 

notwendig werden.  

 

Variantenvergleich - Verkehrliche Wirkungen 

Kriterium Nordlage Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Bündelungswirkungen 2 2 1 2 

Entlastungswirkungen 1 1 1 1 

Transportkosten 1 2 2 2 

Netzstruktur und 
Verkehrsablauf 

4 1 2 3 

Gesamteinstufung  3 1 1 3 

 

Zusammenfassend über alle verkehrlichen Kriterien werden die Varianten Süd 1 und Süd 2 als 

vorteilhaft bewertet. Die Unterschiede zwischen beiden Varianten sind gering. Süd 2 hat die 

besseren Bündelungswirkungen, Süd 1 bessere Wirkungen auf die Netzstruktur und den 

Verkehrsablauf. Die Nordlagen und Variante Süd 4 sind mit geringem Abstand schlechter. 

 

Insgesamt bieten alle Varianten deutliche Vorteile gegenüber ihrem Bezugsfall. Die 

Unterschiede in den verkehrlichen Wirkungen sind nicht gravierend. 

 

Die Varianten Süd 1 und Süd 2 sind als verkehrliche Vorzugsvarianten zu betrachten. 

 

 

4.2 Verkehrs- und entwurfstechnische Beurteilung 

 

Im Zielfeld technische Gestaltung werden für die Funktionsfähigkeit und die Sicherheit 

wesentliche Merkmale und Elemente des Entwurfs und der Gestaltung verglichen. 

 

Hinsichtlich der Lage- und Höhentrassierung sind die Nordvarianten geringfügig benachteiligt. 

In Tunneln ab einer Länge von 400 m sind bei einer Längsneigung über 3 % ausgehend von 
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einer Risikoanalyse zusätzliche und verstärkte Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu 

treffen. Dies ist bei der Variante Nord 1 erforderlich, da die Neigung wegen der Zwangslagen 

sich kaum ändern lassen wird; ansonsten sind höhere Kosten zu erwarten. 

 

Variantenvergleich – Technische Gestaltung 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Lagetrassierung  
Rmin [m] 

300 4 300 4 400 1 400 1 400 1 

Höhentrassierung  
max. s [%] 

4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 

Längsneigung im Tunnel 
max. s [%] 

- 1 4,0 5 1,1 1 1,1 1 1,1 1 

Knotenpunkte 
- Anbindung A 7 
- Anbindung A 1 

 
ungünst.    
ü. A 252/ 

A 255  

4  
ungünst.   
ü. A 252/ 

A 255 

4  
günstig 

komplex. 

1  
günstig 

komplex. 

1  
günstig 

komplex. 

1 

Gesamtrangfolge  4  5  1  1  1 

 

Die Anbindung der Hafenquerspange an die A 7 ist bei den Nordvarianten ungünstiger, da im 

Bereich des zur Anbindung der HQS vorgesehenen AD HH-Waltershof an der A 7 neben den 

Fernverkehren auch die Regionalverkehre der AS HH-Waltershof (Finkenwerder Straße), hier 

besonders Hafenverkehre mit Schwerverkehrsanteilen, bedient werden müssen. Bei den 

Südvarianten sind Fern- und Regionalverkehre durch die Kreuzbildung mit der A 26 (AK HH-

Süderelbe) entflochten; die weitere Verteilung der Verkehre erfolgt an der HQS. Durch Variante 

Süd 1 wird im Rahmen der Verlegung der AS HH-Moorburg an die Hafenquerspange (mit 

Anbindung Südhäfen) eine verkehrtechnische Neuordnung an der A 7 erreicht; dieser Belang 

wird bei den verkehrlichen Wirkungen behandelt. 

 

Bei den Südvarianten ist eine integrierte Anbindung am AD HH-Stillhorn mit der vorhandenen 

AS (A 1) erforderlich. Dies ist im Vergleich mit den Nordvarianten weniger schwerwiegend, da 

die A 1 wenigstens direkt und nicht, wie bei den Nordvarianten, nur über die stark belasteten 

A 252 (AS HH-Georgswerder) und A 255 erreicht wird. 

 

Aus technischer Sicht sind die Südvarianten als Vorzugsvarianten zu betrachten. 
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4.3 Beurteilung aus Sicht der Umweltverträglichkeitsstudie 

 

Innerhalb der Umweltverträglichkeitsstudie werden auch Auswirkungen auf geschützte Arten 

und Natura 2000-Gebiete berücksichtigt. Die mit dem Artenschutz und der Natura 2000-

Verträglichkeit verbundene Frage der naturschutzrechtlichen Zulässigkeit wird separat in einem 

eigenen Beurteilungsfeld berücksichtigt.  

 

Da die Varianten bezüglich der Schutzgüter Klima, Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

gleichrangig sind, nehmen diese Schutzgüter innerhalb des Gesamtvergleichs keinen Einfluss auf 

die Rangfolge. Bei den Schutzgütern Boden, Wasser und Landschaft haben einzelne Varianten 

gegenüber anderen Varianten Vorteile. Diese Vorteile sind jedoch (ausgenommen beim 

Schutzgut Boden) nicht deutlich ausgeprägt. Dazu sind innerhalb der Schutzgüter Boden, Wasser 

und Landschaft deutlich weniger zulassungskritische Auswirkungen betroffen als bei Menschen, 

Tiere und Pflanzen, so dass diesen Schutzgütern innerhalb der Gesamtrangbildung ein geringeres 

Gewicht zukommt. 

 

Deutliche bis sehr deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Varianten ergeben sich dagegen 

bei den Schutzgütern Menschen und menschliche Gesundheit. Den Auswirkungen auf Wohn- 

und Erholungsfunktionen im Norden von Wilhelmsburg kommt aufgrund der Lage der Trasse 

innerhalb des sehr stark urban geprägten Planungsraumes eine besondere Bedeutung innerhalb 

des Gesamtvergleichs zu. Die Belange des Schutzgutes Menschen und der menschlichen 

Gesundheit werden daher bei den Nordvarianten am höchsten gewichtet. 

 

Auch innerhalb der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergeben sich z. T. 

deutliche Vorteile für einzelne Varianten. Teilweise sind diesbezüglich vom Grundsatz her 

zulassungskritische Kriterien betroffen (z. B. Verdrängung geschützter Arten, Erfordernis 

artenschutzrechtlicher Ausnahmen). Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (s. Unterlage 6.3 und 

Band 3) wird jedoch dargelegt, dass alle Trassenvarianten als grundsätzlich genehmigungsfähig 

hinsichtlich des Kriteriums „Erhaltung / Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes“ einzustufen sind, da artenschutzrechtliche Konflikte  planerisch, d.h. durch 

gezielte Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen oder ggf. durch FCS-Maßnahmen gelöst werden 

können, sofern nachgewiesen werden kann, dass die artenschutzrechtlich konfliktärmeren 

Varianten aus anderen Gründen (wirtschaftlich, städtebaulich) keine zumutbare Alternative 

darstellen.  
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Deutlich ist darauf hinzuweisen, dass eine einfache Addition einzelner Rangstufen in der 

folgenden Tabelle nicht legitim ist, da es sich nicht um Wertnoten oder –stufen, sondern 

Rangbezeichnungen handelt. 

 

Variantenvergleich – Umweltverträglichkeit 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Menschen, menschliche 
Gesundheit  
(Betroffenheit 
Schwerpunkte Wohnen 
und Erholen) 

Nordrand 
Wilhelms-
burg 
(Wohnen u. 
Erh.) 

5 Nordrand 
Wilhelms-
burg 
(Wohnen u. 
Erh.) 

4 Moorburg, 
Bostelbek, 
Kornweide 
(Wohnen u. 
Erh.), 2. 
Grüner Ring 

3 Moorburg  
Kornweide 
(Wohnen u. 
Erh.) 

1 Moorburg 
Kornweide 
(Wohnen u. 
Erh.) 

1 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt 
(Betroffenheit 
Schwerpunkte 
Biotoptypen, 
Biotopkomplexe, Arten) 

Spreehafen, 1 Spreehafen 1 Feucht-
biotop-
komplex 
südl. 
Moorburg, 

Kornweide 

5 Grünland-
gebiet im 
Norden 
Moorburgs, 
Kornweide 

3 Grünland-
gebiet im 
Norden 
Moorburgs, 
Kornweide 

3 

Boden 
(Betroffenheit 
schutzwürdiger Böden) 

Watt-
flächen 
Spreehafen 

1 Wattflächen 
Spreehafen 

1 Moorböden 
Moorbg., 
Fluss-
marsch 
Kornweide 

5 Fluss-
marsch 
Kornweide 

1 Fluss-
marsch 
Kornweide 

1 

Wasser (Betroffenheit 
von Gewässern) 

Tidegewäs-
ser (Hafen) 

4 Tidegewäs-
ser (Hafen) 

4 GW-Stände 
und 
Wettern-
system 
Kornweide, 

Brunnengelä
nde südl. 
Moorburg 

1 GW-Stände 
und 
Wettern-
system 
Kornweide, 

 

1 GW-Stände 
und 
Wettern-
system 
Kornweide, 

 

1 

Landschaft 
(Betroffenheit von bes. 
bedeutsamen Bereichen) 

sehr 
erheblich 
Spreehafen, 
Ernst-
August-
Kanal 

4 tw. 
Spreehafen, 
Ernst-
August-
Kanal 

3 Landschafts
bilden-
semble 
Moorburg 

4 keine 
Konflikt-
schwerp. 

1 keine 
Konflikt-
schwerp. 

1 

Klima und Luft 1 1 1 1 1 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

keine end-
scheidungs-
relevanten  
Unterschiede 
in den 
Auswir-
kungen 

1 

keine end-
scheidungs-
relevanten  
Unterschiede 
in den 
Auswir-
kungen 

1 

keine end-
scheidungs-
relevanten  
Unterschiede 
in den 
Auswir-
kungen 

1 

keine end-
scheidungs-
relevanten  
Unterschiede 
in den 
Auswir-
kungen 

1 

keine end-
scheidungs-
relevanten  
Unterschiede 
in den 
Auswir-
kungen 

1 

Gesamtrangfolge  5  3  3   1  1 

 

Unter den zuvor genannten Bedingungen wird im Gesamtvergleich die linienbestimmte Variante 

Nord im Verhältnis zu den neu entwickelten Trassenführungen und unter der Berücksichtigung 

neuer Planungsrandbedingungen als die ungünstigste Variante eingestuft. Entscheidende 

Nachteile hat die linienbestimmte Nordtrasse aufgrund der massiven Konflikte mit Wohn- und 

Erholungsfunktionen, die bei keiner der anderen Varianten in dieser Form zu erwarten sind.   



DEGES  A 252 Hafenquerspange Hamburg Seite 76 
 - Antrag auf Änderung der Linienbestimmung - 
 

INVER SSP Consult Kortemeier Brokmann KIFL GFN  PPL  März 2010 

Die Varianten Nord 1 und Süd 1 werden insgesamt als gleichrangig eingestuft, obwohl sie sich 

bezüglich der Art der Auswirkungen z. T. deutlich voneinander unterscheiden. Wesentlicher 

Konflikt bei der Variante Nord 1 ist  - ähnlich wie bei der linienbestimmten Nordtrasse - die 

Betroffenheit der Wohn- und Erholungsfunktionen am Nordrand von Wilhelmsburg. Durch den 

Teiltunnel Spreehafen werden die Konflikte teilweise reduziert, jedoch sind die zu erwartenden 

Auswirkungen auf Wohn- und Erholungsfunktionen insgesamt immer noch deutlich größer als 

bei den Südvarianten. Dem stehen mit der Variante Süd 1 vor allem erhebliche Auswirkungen 

auf die Biotopkomplexe und Artenvorkommen südlich Moorburg gegenüber. Diese Konflikte 

sind jedoch planerisch lösbar und stellen soweit nachgewiesen werden kann, dass die 

artenschutzrechtlich konfliktärmeren Varianten aus anderen Gründen (bspw. wirtschaftlich, 

städtebaulich) keine zumutbare Alternativer darstellen, aus rechtlicher Sicht keine 

Zulassungshemmnisse dar. Daher werden in diesem speziellen Fall die Belange des Schutzgutes 

Menschen mindestens gleichwertig zu den artenschutzrechtlichen Konflikten gesehen. Da die 

Belange des Schutzgutes Menschen/menschliche Gesundheit bei der Variante Nord 1 deutlich 

stärker betroffen sind als bei der Variante Süd 1, werden beide Varianten als gleichrangig 

eingestuft - trotz der Nachteile der Variante Süd 1 bei anderen Schutzgütern. 

 

Positiv ist bei der Variante Süd 1 herauszustellen, dass im Rahmen der Vorplanungen zum 

Anschluss an die A 26 und zur Lage des Autobahnkreuzes nicht die aus Umweltsicht 

ungünstigere, südlichste Linienführung weiter verfolgt wird, sondern die aus Umweltsicht 

günstigere Lage nördlich des Umspannwerkes. Neben der Umweltoptimierung durch Tunnel- 

und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn wird dadurch bei der Variante Süd 1  ein 

weiterer wesentlicher Konfliktschwerpunkt mit bestehenden Ausgleichsflächen und dem 2. 

Grünen Ring Hamburgs weitestgehend umgangen. 

 

Sehr deutlich sind im Gesamtvergleich die Vorteile der Varianten Süd 2 und Süd 4 erkennbar. 

Aufgrund der Tunnel- und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn und der nördlichen 

Lage von Moorburg wird im Vergleich zu den übrigen Varianten die beste Umweltoptimierung 

erreicht. Die beiden Varianten Süd 2 und Süd 4 verursachen durch die Lage im Norden von 

Moorburg, angelehnt an die Hafenanlagen des CTA, die geringsten Auswirkungen auf die 

Erholungs- und Freiraumverbundfunktionen insgesamt. Dies gilt auch für das Landschaftsbild. 

Bezüglich der Immissionsbelastungen der Ortschaft Moorburg, insbesondere Lärm, gibt es keine 

signifikanten Unterschiede bei den Varianten des Südkorridors. Bezüglich der biotischen 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind die Varianten Süd 2 und Süd 4 zwar 

nicht die günstigsten, die beiden Nordvarianten Nord 1 und Nord linienbestimmt haben jedoch 
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nur leichte Vorteile gegenüber Süd 2 und Süd 4. Die Varianten Süd 2 und Süd 4 verursachen 

zwar größere artenschutzrechtliche Konflikte (die planerisch lösbar sind und kein 

Zulassungshemmnis darstellen), verursachen aber gleichzeitig einen deutlich geringeren Verlust 

hochwertiger und geschützter Biotope.    

 

Aus Umweltsicht sind die Varianten Süd 2 und Süd 4 insgesamt die günstigsten Varianten. 

 

Artenschutz und Natura 2000-Verträglichkeit 

 

Artenschutzrechtliche Zulässigkeit: Alle Varianten weisen potenziell erhebliche, jedoch 

planerisch lösbare artenschutzrechtliche Konflikte auf. Die Zulässigkeit kann bei allen Varianten 

unter Umständen erst im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens gem. 

§ 45 (7) BNatSchG erreicht werden. Für diese Ausnahme sind belastbare Nachweise zu 

erbringen, dass  

- zwingende Gründe des öffentlichen Interesses (einschließlich solche sozialer oder 

wirtschaftlicher Art) vorliegen, die die Artenschutzbelange überwiegen, 

- keine zumutbaren Alternativen (z. B. wirtschaftlich zumutbare Trassenalternativen mit 

geringerem artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzial, alternative technische Verfahren) 

vorhanden sind, 

- der Erhaltungszustand der betroffenen Populationen der betroffenen Art sich nicht 

verschlechtert. Dies kann ggf. durch gezielte Maßnahmen zur Sicherung des 

Erhaltungszustands der Populationen (sog. FCS-Maßnahmen) sichergestellt werden. 

 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind die beiden Nordvarianten, die diesbezüglich nicht weiter 

zu differenzieren sind, die konfliktärmsten Varianten, da mit ihnen die artenschutzrechtlichen 

Konflikte südlich von Moorburg und im Raum Kornweide umgangen werden. Für die 

auftretenden Konflikte im Spreehafen (Brandgansbrut- und -aufzuchtgebiet) wird voraussichtlich 

dennoch ein Ausnahmeverfahren notwendig. Die ebenfalls nicht weiter zu differenzierenden 

Varianten Süd 2 und Süd 4 sind konfliktreicher, da sie sowohl Schwerpunkträume im Raum 

Moorburg (Spülfeld, Niederung der Untenburger Wetterung: vor allem Konflikte mit 

Wiesenvögeln) als auch den Schwerpunktraum Kornweide tangieren. Variante Süd 1 ist aus 

artenschutzrechtlicher Sicht ungünstiger, da sie den aus artenschutzrechtlicher Sicht als 

besonders konfliktreich einzustufenden Raum Moorburg-Süd sowie den Schwerpunktraum 

Kornweide beeinträchtigt. 
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Variantenvergleich – Artenschutz und Natura 2000-Verträglichkeit 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Artenschutzrechtliche 
Konflikte 
(Schwerpunkte) 

Brandgans 
(Spree-
hafen) 

1 Brandgans 
(Spree-
hafen) 

1 Wiesen-
vögel + 
weitere 
gefährdete 
Vogelarten / 
Moorfrosch/ 
Fledermäuse 
(Moorburg 
Süd + 
Kornweide) 

5 Wiesen-
vögel  / 
Moorfrosch 
(Moorburg 
Nord, 
Kornweide) 

3 Wiesen-
vögel  / 
Moorfrosch 
(Moorburg 
Nord, 
Kornweide) 

3 

Verträglichkeit  

NATURA 2000 

vrs. keine 
Beeintr. 

1 vrs. Keine 
Beeintr. 

1 vrs. keine 
Beeintr. 

1 vrs. keine 
Beeintr. 

1 vrs. keine 
Beeintr. 

1 

 

 

4.4 Stadtentwicklung und Stadtbild 

 

Als separater Beurteilungsbereich wird wegen der umfangreichen Berührung des 

Bundesvorhabens A 252 Hafenquerspange mit städtischen Belangen die städtebauliche 

Entwicklung aufgenommen. Im Beurteilungsbereich Umweltverträglichkeit wird sie nicht weiter 

beurteilt. 

 

Variantenvergleich – Stadtentwicklung/Stadtbild 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Beein-
trächtigung 
Siedlung 
Vogel-
hüttendeich  

Beein-
trächtigung 
Siedlung 
Vogel-
hüttendeich 
durch 
Tunnellage 
minimiert  

Beein-
trächtigung 
Siedlung 
Kornweide 
durch 
Tunnel- / 
Troglage 
weitgehend 
minimiert 

Beein-
trächtigung 
Siedlung 
Kornweide 
durch 
Tunnel- / 
Troglage 
weitgehend 
minimiert  

Beeinträcht
igung 
Siedlung 
Kornweide 
durch 
Tunnel- / 
Troglage 
weitgehend 
minimiert 

Beeinträchtigung von 
Wohnquartieren 

 

5 

 

4 

Beeinträch-
tigung des 
Siedlungs-
randes/ 
Wohn-
umfeldes in 
Moorburg 

1 

Durch-
schneidung 
Siedlung 
Moorburg 

2 

Durch-
schneidung 
Siedlung 
Moorburg 

2 
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   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Beeinträchtigung 
empfindlicher 
Gewerbeflächen 

gering 1 gering 1 Sicher-
heitsmaß-
nahmen 
gegenüber 
Tanklager 
Hohe 
Schaar 
erforder-
lich 

3 Sicher-
heitsmaß-
nahmen 
gegenüber 
Tanklager 
Hohe 
Schaar 
erforder-
lich 

3 Sicher-
heitsmaß-
nahmen 
gegenüber 
Tanklager 
Hohe 
Schaar 
erforder-
lich 

3 

Durch-
schneidung 
Grün-
flächen / 
Sport-
flächen und 
Klein-
gärten am 
Ernst-
August-
Kanal 

Durch-
schneidung 
Grün-
flächen / 
und Klein-
gärten am 
Ernst-
August 
Kanal 

Trennung 
Kirchdorf-
Süd von 
Süderelb-
ufer (NSG 
Heucken-
lock etc.) 
durch 
Troglage 
minimiert 

Trennung 
Kirchdorf-
Süd von 
Süderelb-
ufer (NSG 
Heucken-
lock etc.) 
durch 
Troglage 
minimiert 

Trennung 
Kirchdorf-
Süd von 
Süderelb-
ufer (NSG 
Heucken-
lock etc.) 
durch 
Troglage 
minimiert 

Beeinträchtigung von 
Grün- / 
Naherholungsflächen 

Durch-
schneidung 
und Ab-
riegelung 
des Spree-
hafens v. d. 
Wilhelms-
burger 
Insel 

5 

Barriere 
zum 
Spreehafen 
durch 
Tunnellage 
minimiert 

4 

Beein-
trächtigung 
„2. Grüner 
Ring“ 
südlich 
Moorburg 
bei Unter-
querung 
A 7 
minimierb. 

1 

Beein-
trächtigung 
Ein-
grünung 
Container-
terminal 
Alten-
werder 

1 

Beein-
trächtigung 
Ein-
grünung 
Container-
terminal 
Alten-
werder 

1 

Beeinträchtigung von 
Wegebeziehungen 

Beein-
trächtigung 
der 
Freizeit-
wege am 
Ernst-
August-
Kanal und 
Spreehafen 

5 Beein-
trächtigung 
der 
Freizeit-
wege am 
Ernst-
August-
Kanal 

4 Trenn-
wirkung 
der Trasse 
in Kirch-
dorf durch 
Fußgänger-
brücken 
Richtung 
Süderelb-
ufer 
minimier-
bar 

1 Trenn-
wirkung 
der Trasse 
in Kirch-
dorf durch 
Fußgänger-
brücken 
Richtung 
Süderelb-
ufer 
minimier-
bar 

1 Trenn-
wirkung 
der Trasse 
in Kirch-
dorf durch 
Fußgänger-
brücken 
Richtung 
Süderelb-
ufer 
minimier-
bar 

1 

Beeinträchtigung 
zukünftiger 
Städtebauentwicklungen 

Weitge-
hende 
Abriege-
lung des 
„Sprung 
über die 
Norder-
elbe“ 

5 Barriere 
zum 
„Sprung 
über die 
Norder-
elbe“ im 
Bereich des 
Tunnel-
portals 

4 Beeinträch-
tigt 
„Sprung 
über die 
Süderelbe“ 

 

1 Beeinträch-
tigt 
„Sprung 
über die 
Süderelbe“ 

1 Beeinträch-
tigt 
„Sprung 
über die 
Süderelbe“ 

1 
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   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Beeinträchtigung 
zukünftiger 
Hafenentwicklungen 

Ein-
schränkung 
Hafenent-
wicklung 
Stein-
werder 

2 Ein-
schränkung 
Hafenent-
wicklung 
Stein-
werder 

2 gering 1 Beein-
trächtigung 
Hafenent-
wicklung 
Moorburg  

5 geringe 
Beein-
trächtigung 
Hafenent-
wicklung 
Moorburg 

4 

Auswirkungen auf die 
Stadtsilhouette / 
Brückengestaltung 

Besondere 
Gestaltung 
(Doppe-
lung der 
Köhlbrand
brücke) 
notwendig 

1 Besondere 
Gestaltung 
(Doppe-
lung der 
Köhlbrand
brücke) 
notwendig 

1 Gestalter-
ische Ab-
stimmung 
des neuen 
Brücken-
paares 
Kattwyk-
brücke + 
HQS 
möglich 

1 Gestalter-
ische Ab-
stimmung 
des neuen 
Brücken-
paares 
Kattwyk-
brücke + 
HQS 
möglich 

1 Gestalter-
ische Ab-
stimmung 
des neuen 
Brücken-
paares 
Kattwyk-
brücke + 
HQS 
möglich 

1 

Erlebnis Stadtlandschaft 
aus Sicht des 
Autofahrers 

Sichtbe-
ziehungen 
entspr. der 
bisherigen 
Köhlbrand-
hochstraße  

4 Sichtbe-
ziehungen 
durch 
Tunnellage 
einge-
schränkt  

5 Durch 
mehr-
fachen 
Richtungs-
wechsel 
besonders 
umfass. 
Sichtbe-
ziehungen 

1 Durch 
geradlinige 
Hoch-
brücke 
weniger 
umfass. 
Sichtbe-
ziehungen 

2 Durch 
geradlinige 
Hoch-
brücke 
weniger 
umfass. 
Sichtbe-
ziehungen 

2 

Gesamtrangfolge  5  4  1  3  2 

 

 

Im Gesamtvergleich wird die bisher linienbestimmte Variante Nord im Verhältnis zu den neu 

entwickelten Südvarianten und unter der Berücksichtigung neuer Planungsrandbedingungen als 

die ungünstigste Variante eingestuft. Entscheidende Nachteile hat die bisher linienbestimmte 

Nordtrasse aufgrund der Konflikte mit vorhandenen Wohn- und Erholungsfunktionen im Norden 

Wilhelmsburgs und der Barrierewirkung zum städtebaulichen „Sprung über die Norderelbe“. Die 

Variante Nord 1 in Tunnellage würde zwar etliche der vorgenannten Konflikte entschärfen, es 

verbleibt aber eine städtebauliche Problemzone im Bereich der Anbindung an die vorhandenen 

A 252. 

Die Südvarianten weisen deutlich geringere Konflikte mit vorhandenen Wohn- und 

Erholungsfunktionen auf, da die Trassen im Bereich Kornweide in Tunnel-/Troglage ausgeführt 

werden. 

 

Die Variante Süd 1 hat darüber hinaus im Vergleich aller Südvarianten das geringste 

Konfliktpotential mit den zukünftigen Hafenentwicklungen, so dass sie insgesamt als 

Vorzugsvariante betrachtet wird. 
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Aufgrund der mehrfachen Fahrrichtungswechsel in Verbindung mit der Höhenentwicklung der 

Trasse bei der Süderelbequerung besteht für die Variante Süd 1 eine Chance zur Inszenierung 

der Stadt- und Hafenlandschaft Hamburgs durch ein bundesweit einzigartiges neues 

Verkehrsbauwerk.  

 

Variante Süd 1 ist die Vorzugsvariante aus städtebaulicher Sicht. 

 

 

4.5 Hafenentwicklung 

 

Als gesonderter Beurteilungsbereich wird wegen der Bedeutung für die Region das Zielfeld 

Hafenbelange aufgenommen. Die Hafenquerspange kann den Hamburger Hafen unterschiedlich 

günstig anschließen und sie kann die Erweiterungsabsichten unterschiedlich befördern. 

 

Variantenvergleich – Hafenbelange  

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Berücksichtigung 
Hafenerweiterung 

Ja 1 Ja 1 Ja  1 ausgeschl. 5 möglich 1  

Beeinträchtigung der 
Hafenbahn 

o. Beeintr. 
 

1 o. Beeintr. 
 

 

1 o. Beeintr. 1 o. Beeintr. 1 o. Beeintr. 1 

Hafenanbindung durch 
HQS 

gewähr-
leistet 

1 gewähr-
leistet 

1 gewähr-
leistet 

1 bedingt 
gewährl. 
(nur Anb. 
CT Altw. 
und Hohe 
Schaar) 

4 bedingt 
gewährl. 
(nur AS 
Hohe 

Schaar) 

5 

Ausbau 
Hafenstraßennetz 

Hafener-
schließung 
Süd erf.  

4 Hafener-
schließung 
Süd erf.  

4 i. Pr. nicht 
erforder-
lich 

1 i. Pr. nicht 
erforder-
lich 

1 i. Pr. nicht 
erforder-
lich 

1 

Durchfahrtshöhen 
Schifffahrt 

im Köhlbr. 
zu gering  

5 gewähr-
leistet 

1 gewähr-
leistet 

1 gewähr-
leistet, 
(nicht 
CTM) 

4 gewähr-
leistet 

1 

Gesamtrangfolge  4  2  1  5  3 
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Die linienbestimmte Trasse mit ihrer eingeschränkten Durchfahrtshöhe im Köhlbrand ist 

ungeeignet, die Entwicklung des Hamburger Hafens zu befördern. Dies ist unabhängig von 

weiteren Bewertungen als Ausschlussgrund zu sehen. Variante Nord (linienbestimmt) ist deshalb 

nachrangig. 

 

Variante Süd 2 blockiert ebenfalls die Hafenentwicklung. Sie berücksichtigt die 

Hafenerweiterung, die durch das Hafenentwicklungsgesetz festgeschrieben ist, nicht 

ausreichend. Dies ist unabhängig von weiteren Bewertungen als Ausschlussgrund zu sehen. 

Variante Süd 2 schließt den Betrieb eines Containerterminals aus. Sie ist deshalb nachrangig. 

 

Hinsichtlich der weiteren Kriterien ergibt sich ein Bild wechselnder Vor- und Nachteile. Mit 

Abstand beste Lösung zur Berücksichtigung der Hamburger Hafenentwicklung ist die Variante 

Süd 1. Bei den Nordvarianten, auch bei Nord 1, ist der störungsfreie Betrieb der Hafenbahnen 

(Kattwykbrücke) nur durch eine zusätzliche Hafenerschließung Süd (HES) zu gewährleisten. Die 

Variante Süd 4, die keinen direkten Anschluss aller Häfen gewährleistet, ist aus diesem Grund 

auch ungünstig. 

 

Variante Süd 1 ist die Vorzugsvariante hinsichtlich der Hafenentwicklung. 

 

 

4.6 Wirtschaftliche Beurteilung 

 

Die wirtschaftliche Beurteilung erfolgt nach Investitionskosten als maßgebender Teil der 

Baulastträgerkosten. Folgeinvestitionen des Bundes und von Dritten werden einbezogen. Die 

Bewertung (s. Tabelle) erfolgt auf der Grundlage der für die Hafenquerspange aufzubringenden 

Gesamtkosten. 
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Die Kostentragungen Dritter (Freie und Hansestadt Hamburg) sind ausgewiesen. Bei der 

Variante Süd 1 beziehen sich die ausgewiesenen Anteile auf: 

 

- die neue Kreuzung mit der Altenwerder Bahn östlich der A 7:             12 Mio. € 

- die neue Kreuzung mit der Direktverbindung zum Seehafenbahnhof im Bereich der  

AS HH-Moorburg:                                        11 Mio. € 

- der Höhenfreimachung und Verlegung des Kattwykdammes im Bereich der  

AS HH-Hohe Schaar                    7 Mio. € 

 

In Summe ergeben sich damit als Kostenanteil für die Freie und Hansestadt Hamburg 30 Mio. €. 

Bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 bezieht sich der mit 10 Mio. € ausgewiesene Anteil 

zusammengefasst auf die neue Kreuzung mit der Altenwerder Bahn östlich der A 7 und die 

Höhenfreimachung und Verlegung des Kattwykdammes im Bereich AS HH-Hohe Schaar.  

 

 

Variantenvergleich – Kosten (Mio. €) 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Länge [km] 7,4  8,3  9,6  8,4  8,4  

Neubau HQS von A 7 
bis A 1 (Gesamt) 

695   1.064   784  737  864  

- davon FHH -  -  30  10  10  

Folgemaßnahme Bund  
(A 252) 

17  17  -  -  -  

Kosten Gesamt (Bund) 
 

712 1 1.080 5 754 3 727 1 854 4 

Rangfolge  1  5  3  1  4 

 

 

Zusätzlich zu den Kosten für die Hafenquerspange fallen für die FHH, insbesondere bei den 

Nordvarianten, weitere Kosten für eine Hafenerschließung Süd an: 

   Süd 2  Süd 4  Kriterium Nord 
(Libest) 

R 

Nord 1 
(TuSpree) 

R 

Süd 1 
 

R  R  R 

Hafenerschließung Süd 
(HES) [Mio. €] 

mind. 212  mind. 212  5  5  5  

Kosten Gesamt (mit 
HES) [Mio. €]  

924 4 1.292 5 789 2 742 1 869 3 

Gesamtrangfolge  4  5  2  1  3 
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Die Südvarianten sind kostengünstiger als die Nordvarianten. Die Variante Süd 2 ist insgesamt 

am kostengünstigsten. An zweiter Stelle folgt Variante Süd 1. In deutlicher Abstufung folgt die 

Variante Süd 4. Die Kosten für Folge- und insbesondere für weitere Ausbaumaßnahmen sind bei 

den Südvarianten gering. Durch den Bau einer Hafenquerspange im Südkorridor besteht mit der 

vorhandenen Haupthafenroute eine zweite nördliche leistungsfähige Querverbindung und 

Hafenerschließung. 

Mit den Südvarianten wird neben den günstigen Kosten außerdem noch der sinnvolle 

Netzschluss zur A 1 erreicht. 

 

Bei den Nordvarianten hingegen ist eine zweite Hafenerschließung im Korridor Süd (HES) 

zusätzlich erforderlich. Bereits ohne Einbeziehung dieser korrespondierenden Maßnahme ist die 

Variante Nord 1 erheblich teurer und deshalb nachrangig. Die linienbestimmte Trasse erfordert 

zu einer vergleichbar sinnvollen Realisierung eine Erhöhung der Köhlbrandquerung auf 72 m. 

Damit wird auch diese Variante erheblich teurer und insgesamt nachrangig. 

 

Wirtschaftliche Vorzugsvariante ist die Variante Süd 2. 

 

 

 

4.7 Zusammenfassender Vergleich 

 

Die Gesamtbewertung der untersuchten Varianten der Hafenquerspange erfolgt über die mit der 

Freien und Hansestadt abgestimmten sechs Zielfelder und zusätzlich eine Artenschutzprognose 

als Grundlage für eine Neubewertung des Vorhabens und die Änderung der Linienbestimmung. 

Die Varianten unterscheiden sich unterschiedlich stark bezüglich der Zielfelder der Beurteilung. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit ergeben sich Unterschiede als Grundlage für eine 

Rangfolgenbildung. In den weiteren Zielfeldern, der technisch-wirtschaftlichen Beurteilung und 

hierbei insbesondere bei den Kosten, den Fragen der Stadtentwicklung und der 

Hafenentwicklung, ergeben sich teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Varianten. 

 

In der Summation führen diese insgesamt zu deutlichen Nachteilen für die Varianten des 

Nordkorridors. Für die Nordvarianten wird die Zielsetzung einer Kostenreduzierung, wie sie im 

Rahmen der Neubewertung der Linienführungen des Linienbestimmungsverfahrens von 2005 

vorgesehen war, verfehlt. Die Variante Nord (linienbestimmt) weist einen Ausschlussgrund mit 
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der Nichteinhaltung geforderter Durchfahrtshöhen der Schifffahrt, eines wesentlichen 

Projektziels, auf. Der Ausschlussgrund wiegt so schwer, dass die Variante Nord (linienbestimmt) 

keine zumutbare Alternative im Sinne des § 45 Abs. 7 BNatSchG ist. Sie ist zu allen Varianten 

keine zumutbare Alternative.  

 

Zielfeld Nord 
(Libest) 

Nord 1 
(TuSpreeh) 

Süd 1 
 

Süd 2 Süd 4 
 

Verkehrliche 
Wirkungen 

3 3 1 1 3 

Technische 
Gestaltung 4 5 1 1 1 

Umwelt-
verträglichkeit 

5 3 3 1 1 

Artenschutz 
 

1 1 5 3 3 

Stadtentwickl./ 
Stadtbild 

5 4 1 3 2 

Hafenbelange/Hafen-
wirtschaft 

4 2 1 5 3 

Kosten einschl. 
Folgemaßn. + HES 4 5 2 1 3 

Gesamtrang 5 4 1 2 3 
 

 

Im Ergebnis der Gesamtbewertung über alle Zielfelder ergeben sich insgesamt deutliche Vorteile 

für die Varianten des Südkorridors. Damit ist die Grundlage für eine Änderung der 

Linienbestimmung von 2005 (Nordtrasse) gegeben. Aufgrund der Realisierbarkeit der 

Projektziele bei Beachtung der Planungsrandbedingungen und Ausgewogenheit in der 

Gesamtbewertung ist die Variante des Südkorridors Süd 1 die Vorzugslinie. 

 

Variante Süd 1 erreicht in der Zusammenfassung aller Bewertungen den Rang 1. Sie ist 

hinsichtlich der verkehrlichen und technischen Beurteilung sowie hinsichtlich der Hafenbelange 

vorteilhaft. Hinsichtlich der Umweltwirkungen und des Artenschutzes ist Variante Süd 1 als 

konfliktreicher einzustufen. Durch die unvermeidliche Verwirklichung von Verbotstatbeständen 

für einige Brutvogelarten kann die Zulässigkeit nur über ein formelles Ausnahmeverfahren 

gem. 45 Abs. 7 BNatSchG erreicht werden, in dem nachgewiesen werden muss, dass die 

artenschutzrechtlich konfliktärmeren Varianten aus anderen Gründen (wirtschaftlich, 

städtebaulich, Berücksichtigung der Hafenbelange) keine zumutbare Alternativen darstellen. 
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Die artenschutzrechtlich konfliktärmere Variante Süd 2 erreicht den Rang 2. Die Variante Süd 2 

führt durch das nach dem Hafenentwicklungsgesetz (HafenEG) festgesetzte 

Hafenerweiterungsgebiet Moorburg. Durch das Gesetz sowie durch Hafenplanungsverordnungen 

nach §§ 4ff. HafenEG werden im Hafenentwicklungsplan für den Hamburger Hafen die 

Hafengebietsgrenze, Nutzungszonen sowie Erweiterungsgebiete festgelegt. Ziel ist es, den 

Hamburger Hafen als leistungsfähige Schnittstelle der exportorientierten deutschen 

Volkswirtschaft zu erhalten und weiter zu entwickeln. Eine am Bedarf orientierte, dauerhaft 

gesicherte Hafeninfrastruktur ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Deutschland am 

Welthandel teilnehmen kann. Diese öffentliche Aufgabe hat in Hamburg Verfassungsrang („Die 

Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und Lage 

zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen.“ Präambel 

Verfassung der FHH). Aus dieser Verantwortung heraus hat die Hamburger Bürgerschaft 1982 

das „Hafenentwicklungsgesetz“ (HafenEG) verabschiedet. Es weist das Hafengebiet als 

Sonderplanungsgebiet nach BauGB aus. Wesentlicher und unverzichtbarer Teil des Hafengebiets 

ist für die Zukunftssicherung des Hamburger Hafens u. a. das Hafenerweiterungsgebiet.  

Somit gelten für das Hafenerweiterungsgebiet zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses. Die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des gesamten 

Hafenerweiterungsgebietes Moorburg würden durch die Variante Süd 2 erheblich eingeschränkt, 

ggf. sogar verloren gehen. Variante Süd 2 ist keine zumutbare Alternative. 

 

Die artenschutzrechtlich besser beurteilte, die städtebaulichen Planungsrandbedingungen wenig 

beachtende und die technischen Projektziele nicht erreichende Nordvariante Nord 1 ist bei einer 

gleichzeitig erheblichen Kostensteigerung keine zumutbare Alternative für die Variante Süd 1. 

 

Die artenschutzrechtlich ebenfalls konfliktärmere Variante Süd 4 stellt keine zumutbare 

Alternative zur Variante Süd 1 dar, weil das verkehrliche Projektziel einer verbesserten 

Hafenanbindung trotz Kostensteigerung nicht erreicht wird. 
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5. Vorschlag für die zu bestimmende Linie 

 

Die Vorzugslinie für die Linienbestimmung ist Variante Süd 1. Variante Süd 1 erfüllt alle 

Vorgaben einer leistungsfähigen Neubaustrecke. Sie lässt darüber hinaus die zukünftige 

Entwicklung des Hafengebietes uneingeschränkt zu. 

 

Variante Süd 1 ist auch in Kenntnis der vorab geprüften artenschutzrechtlichen Belange 

Vorzugsvariante. Das Vorhaben ist aufgrund des im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 

festgestellten Verkehrsbedarfs aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses notwendig. 

Zumutbare Alternativen im Sinne des § 45 Abs. 7 BNatSG zur Variante Süd 1 sind nicht 

vorhanden. Die anderen artenschutzrechtlich konfliktärmeren Varianten mussten aufgrund der in 

Ziff. 4.7 genannten wesentlichen Gründen ausgeschlossen werden. Diese wiegen so schwer, dass 

diese Varianten als zumutbare Alternativen nicht zur Verfügung stehen.  

 

Dem BMVBS wird von der Freien und Hansestadt Hamburg eine Linienführung im Zuge der 

Variante Süd 1 zur Änderung der Linienbestimmung der A 252 Hafenquerspange vorgeschlagen. 
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6. Zusammenfassende Variantenübersicht  

 

Lfd.  
Nr. 

Merkmal Nord (linien 
bestimmt) 

Nord 1 Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Streckenlänge [km]      

a) Neubau A 252 8,30 8,30 9,57 8,41 8,40 

b) Folgemaßnahmen A 252: 0,6 A 252: 0,6 Moorb.: 1,9 - - 

1 

c) Hafenerschließ. Süd. 9,0 9,0 - - - 

Linienführung      

a) Rmin [m] 400 300 400 400 400 

2 

b) Smax [%] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 Prognose-Verkehrsstärke 
DTV [Kfz/24 h] 

53.000 
bis 

66.000 

53.000 
bis 

66.000 

29.000 
bis 

66.000 

37.000 
bis 

64.000 

32.000 
bis 

60.000 

Entlastungen [Kfz/24 h] s. VU s. VU s. VU s. VU s. VU 

a) entlastete Straßen      

4 

b) Belastungsdiff. DTV      

Bauwerke      

a) Großbrücken [m] 586 + 355 586 + 355 530 570 2.200 

b) Hochstraßen/Vorlandbr. [m] 5.630 5.510 4.244 4.140 3.390 

c) Tunnel [m] - 983 650 650 650 

d) Trog [m] 330 850 1.480 + 270 1.480 1.480 

5 

e) Lärmschutzwände [m] 5.750 3.900 3.300 3.500 3.500 
Immissionen [m]      6 

a) Baugebiete 

b) Länge Immiss.ber. 

c) Mindestabstand 

Wilhelmsburg 

3.500 

50 

 

Spreehafen 

500 

250 

Wilhelmsburg 

2.500 

50 

 

Spreehafen 

500 

250 

Moorburg  

1500 

330 

 

Bostelbek 

600 

500 

 

Wilhelmsburg 

1.350 

25 

Moorburg  

2.000 

25 

 

Wilhelmsburg 

1.350 

25 

Moorburg  

900 

25 

 

Wilhelmsburg 

1.350 

25 

7 Raumordnerischer Nutzen gleichzeitig 
Südtangente 

der Innenstadt 

gleichzeitig 
Südtangente 

der Innenstadt 

Kreuzlösung 
mit A 26 

gleichzeitig 
Hafener-

schließung Süd 

Anschluss 
CTM 

Kreuzlösung 
mit A 26 

gleichzeitig 
Hafener-

schließung Süd 

 

Kreuzlösung 
mit A 26 

gleichzeitig 
Hafener-

schließung Süd 

 

8 Kosten [Mio. €] Bund 712 1.080 754 727 854 

 

 


